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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Verortung 

Der Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED liegt zwischen der Bahnlinie Basel - Delémont 

bzw. Olten - Porrentruy im Osten und der Birs im Westen, in unmittelbarer Nähe des Bahn-

hofs Dornach-Arlesheim. Der Ortskern von Arlesheim befindet sich nordöstlich, im Süden 

liegt Dornach, das mit Arlesheim zusammengewachsen ist. Arlesheim liegt im Kanton Basel-

Landschaft, Dornach gehört zum Kanton Solothurn. 

 

Abbildung 1: Flugaufnahme Birstal Richtung Norden: Im Vordergrund Aesch, der durchgehende Siedlungsstreifen von Aesch bis Basel 

ist gut zu erkennen (Quelle: Google Maps, abgerufen am 24. April 2017) 

 

Abbildung 2: Aufnahme Perimeter der Testplanung Richtung Norden: Im Vordergrund des Perimeters der Quartierplanung Neu Arles-

heim SUED: die südliche Spitze (Teilbereich C) mit der Tankstelle, sowie der unbebaute Teilbereich B und der Teilbereich A. (Quelle: 

Google Earth, abgerufen am 06. April 2020) 
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Abbildung 3: Bearbeitungsperimeter ZQP Neu Arlesheim der Test- und Masterplanung und Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED 

(Quelle Grundlagenkarte: AV-Daten GIS BL / Pläne Quartierplanung Bahnhof Nord) 

Der Perimeter wird im Westen von der kantonalen Birseckstrasse, im Südosten vom Stein-

weg und im Nordosten vom Quartierplanperimeter Neu Arlesheim NORD begrenzt. Gegen-

über des Quartierplanperimeters Neu Arlesheim NORD liegt der Quartierplan “Bahnhof Nord“, 
der den Quartierplan "Bahnhofsgebiet“ fortführt. Im Nordwesten liegt mit dem Quartierplan 
"Matte“ ein Gebiet mit einer Mischnutzung (Industrie und Wohnen). Der südliche Teil des 
übergeordneten städtebaulichen Betrachtungsperimeters liegt hauptsächlich in den Wohn- 

und Geschäftszonen WG3 und WG4. 

1.2 Einführung 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Birstal zwischen Aesch und dem Dreispitzareal zu 

einem zusammenhängenden Siedlungsband entwickelt. Seit der Jahrtausendwende wächst 

der ökonomische Druck auf nicht entwickelte Siedlungsräume und Erholungsräume in ei-

nem Mass, der zu einer starken, wenn auch teilweise unkontrollierten Urbanisierung führt. 

Um diesem Druck planerisch bewusst begegnen zu können und eine für die Landschaft qua-

litätsvolle und nachhaltige Entwicklung zu erreichen, sind auf der Basis von öffentlichen und 

privaten Initiativen zahlreiche Studien und Leitbilder erarbeitet und festgesetzt worden. Dazu 

gehört auch das Gebiet rund um den Bahnhof Dornach-Arlesheim. Zusammen mit Dornach 

soll mit dem Verkehrsknoten Bahnhof Dornach-Arlesheim, ein zweites regionales Siedlungs-

zentrum (neben dem Ortskern von Arlesheim) geschaffen werden. 

Das zum Bahnhof nahegelegene Areal des Test- und Masterplanungsgebiets widerspricht 

mit der heutigen Gewerbenutzung und den Nutzungsziffern den verabschiedeten Leitbildern 

des Kantons Basel-Landschaft und der Gemeinde Arlesheim. Aufgrund dessen wurde das 

Areal im Rahmen der Ortsplanungsrevision1 in eine Zone mit Quartierplanpflicht umgezont. 

Im Hochhausbericht Basel-Landschaft (Schlussbericht vom 25. Februar 2014)2 wird das 

Areal ausserdem als Eignungsraum für Hochhäuser identifiziert und in dem durch die 

 

1Die Ortsplanungsrevision ist vom Regierungsrat am 04.07.2017 genehmigt worden 

2Schlussbericht Hochhauskonzept Basel-Landschaft, metron, 25.02.2014 
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Steuergruppe RPLG 2016 verabschiedeten „Raumkonzept Birsstadt 2035“3 als Entwick-

lungsschwerpunkt erkannt. 

Im Rahmen der Sondernutzungsplanung „Neu Arlesheim“ wurde als Basis für den Quartier-

plan Neu Arlesheim SUED ein Masterplan über alle Liegenschaften des Areals erarbeitet. Mit 

der Genehmigung des Masterplans durch den Gemeinderat am 19.03.2019 wurde dieser 

behördenverbindlich. Als Voraussetzung für die Erarbeitung des Masterplans wurde auf Ba-

sis eines Studienauftrags (SIA 143) eine Testplanung mit drei Teams aus Architekten, Ver-

kehrsplanern und Landschaftsarchitekten zur Auslotung der städtebaulichen Möglichkeiten 

und Lösungen durchgeführt. 

Der Quartierplan Neu Arlesheim SUED ist ein Teilgebiet einer städtebaulichen Analyse, welche 

im Rahmen eines Testplanungsverfahrens für den gesamten Planungsperimeter Neu-Arles-

heim durchgeführt wurde. Weitere Erläuterungen dazu finden sich im Kapitel 3 Erläuterung 

des Bebauungskonzepts dieses Berichts genauer beleuchtet. 

1.3 Begründung Quartierplanung: Zone mit Quartierplanpflicht 

Die Liegenschaften befinden sich innerhalb eines Perimeters, der im Rahmen der Ortspla-

nungsrevision4 2016 in eine Zone mit Quartierplanpflicht umgezont worden ist. Im Rahmen 

der Sondernutzungsplanung „Neu Arlesheim“ wurde als Basis für Quartierpläne ein Master-
planüber alle Liegenschaften erarbeitet. 

Mit der Genehmigung des Zonenplan Siedlung durch den Regierungsrat gilt für den ZQP Neu 

Arlesheim Folgendes5: 

• Das Gebiet soll der Wohn- und Geschäftsnutzung dienen. 

• Aufgrund der Lage, Grösse und der guten Erschliessung eignet sich das Gebiet für eine 

verdichtete Bauweise. 

• Die Bebauung soll einen urbanen Charakter aufweisen und die städtebaulichen Qualitä-

ten des Umfelds erhöhen. 

• Die Quartierplanung hat die Etappierbarkeit einer Entwicklung des gesamten Areals auf-

zuzeigen, so dass auch bei mehreren über einen längeren Zeitraum gestaffelten Entwick-

lungsschritten eine qualitativ hochstehende, harmonische Gesamtsituation sicherge-

stellt wird, sowohl in den Entwicklungsphasen als auch im Endausbau. 

Um eine städtebauliche Qualität und Identität über die ganze Zone sicherstellen zu können 

und diese bei der geforderten Etappierbarkeit auch steuern zu können wurde im Rahmen der 

Sondernutzungsplanung „Neu Arlesheim“ als Basis für Quartierpläne ein Masterplan über die 

gesamte Zone mit Quartierplanpflicht „Neu Arlesheim“ erarbeitet. Der Masterplan basiert auf 
einem qualitätssichernden Varianzverfahren (Testplanung). 

 

 

 

3Raumkonzept Birsstadt 2035, metron, van de wetering, 17.02.2016 

4Die Ortsplanungsrevision ist vom Regierungsrat am 04.07.2017 genehmigt worden 

5§ 11.9 Zonenreglement: Zone mit Quartierplanpflicht: “Neu Arlesheim“ 
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1.4 Ziele der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED 

Mit dieser Quartierplanung werden im Wesentlichen die folgenden Ziele verfolgt: 

• Realisierung einer quartierverträglichen, ortsbaulich zusammenhängenden Bebauung 

• Eine ortsbauliche, architektonische und soziale Verdichtung und Aufwertung des Pla-

nungsperimeters 

• Schaffung qualitätsvoller Aussenraumflächen und Landschaftselemente 

• die Förderung der Biodiversität und eine naturnahe Umgebungsgestaltung im Sinne des 

ökologischen Ausgleichs 

• Berücksichtigung der Umwelt sowie der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Nachbar-

schaft 

• Massvoller und geordneter Umgang mit dem Verkehr 

• Minimierung der Betriebsenergie, der grauen Energie, sowie der Treibhausemissionen 

• Sicherstellung einer nachhaltigen Bauweise 
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2 ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG 

2.1 Planungsablauf 

2.1.1. Vorlauf | Vorbereitung der Quartierplanung 

 

Grafik 1: Planungsablauf Vorbereitung/Vorlauf Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | ©Blauhut AG 2020 

2.1.2. Ablauf der Quartierplanung 

  
24.09.2019 Eröffnung Verfahren durch den Gemeinderat 

08.04.2020 Baukommission (BK) 

15.04.2020 Natur-, Umwelt- und Energiekommission (NUEK) 

18.05.2020 Rückmeldung aus der BK 

18.05.2020 Rückmeldung aus der NUEK 

05.05.2020 Freigabe für die Arealbaukommission durch den Gemeinderat 

29.05.2020 Abgabe Arealbaukommission (ABK) 

18.06.2020 Arealbaukommission (ABK) 

bis 09.07.2020 Rückmeldung Arealbaukommission 

bis 13.08.2020 Einarbeitung der Rückmeldungen ABK 

19.08.2020 Baukommission (BK) 

25.08.2020 
Freigabe durch Gemeinderat für die Mitwirkung und die kanto-
nale Vorprüfung 

15.09.2020-23.10.2020 Mitwirkungsverfahren Wochenblatt Nr. 37/ Amtsblatt Nr. 38 

16.09.2020 Orientierungsveranstaltung 

14.09.2020-23.10.2020 Kantonale Vorprüfung 

24.11.2020 Bericht Vorprüfung Kanton 
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11.05.2021 Beauftragung Neues Konzept Autofreies Wohnen 

25.05.2021 Beschlussfassung Mitwirkungsbericht von Blauhut AG 

22.06.2021 Gemeinderatssitzung 

Juni 2021-Nov 2021 Bearbeitung Neus Konzept Autofreies Wohnen 

11.11.2021 Genehmigung Neues Vorprojekt von Graber 

24.02.2022 Beschluss Gemeinderat 

15.03.2022 Rückmeldung Baukommission 

26.03.2022 Blauhut AG tritt als QP-Planer zurück 

26.03.2022 Fox Wälle Architekten offizielle neue QP-Planer 

04.05.2022 Präsentation NUEK und Baukommission 

26.10.2022 Runder Tisch zum weiteren Vorgehen mit Gemeinde Arlesheim 

08.12.2022 Arbeitsgruppe «Schluchtenbildung» 

Jan. 2023 – Juni 2023 Erarbeitung Lärmschutznachweis und Mobilitätskonzept 

Juni 2023 – Aug. 2023 Erarbeitung detailliertes Landschaftskonzept 

Sept. 2023 – Dez. 2023 Bereinigung QP-Dokumente mit der Gemeinde Arlesheim 

21.12.2023 Abgabe bereinigte QP-Dokumente an die Gemeinde Arlesheim 

12.01.2024 Einreichen zur 2. Kant. Vorprüfung durch Gemeinde Arlesheim 

28.06.2024 Bericht 2. Vorprüfung Kanton 

16.07.2024 Bereinigung Widersprüche 1. und 2. Vorprüfung mit Kanton 

08.11.2024 Neues Mobilitätskonzept auf ganzem QP-Perimeter 

21.11.2024 Abgabe finale QP-Dokumente an die Gemeinde Arlesheim 

28.04.2025 Abgleich Struktur Reglement zwischen Gemeinde und Kanton 

13.05.2025 Abgabe finale QP-Dokumente an die Gemeinde Arlesheim 

Tabelle 1: Planungsablauf Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | ©Fox Wälle Architekten 2023 
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2.2 Projektorganisation 

 

 

Grafik 2: Projektorganisation Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | ©Fox Wälle Architekten SIA 2024 

 

  

Gemeinderat 
Arlesheim Grundeigentümer 

Arbeitsgruppe 
Fox Wälle 

Architekten SIA 

Quartierplanung 

September 2019 
- Daniel Wyss, Gemeinderat  
- Rene Häner, Leiter Raumplanung (RBU) 
- Samuel Müller, Leiter Raumplanung (RBU) 
 
seit Februar 2020 
- Daniel Wyss, Gemeinderat 
- Samuel Müller, Leiter Raumplanung (RBU) 
- Bernhard Barmet, Projektleiter Raumplanung (RBU) 
 
seit April 2023 
- Ursula Laager, Gemeinderat 
- Moritz Salzmann, Projektleiter Raumplanung (RBU) 
 
seit Juli 2024 
- Monika Strobel, Gemeinderat 
- Daniel Niederhauser, Leiter Tiefbau, Umwelt und 

Planung (RBU) 
 
Seit März 2025 
- Monika Strobel, Gemeinderat 
- Daniel Niederhauser, Leiter Tiefbau, Umwelt und 

Planung (RBU) 
- Miriam Lähns Hänggi, Projektleiterin Raumplanung 

(RBU) 

- ab April 2022 wurde Philippe 
Wälle (Fox Wälle Architekten 
SIA) als Planer beauftragt. Ur-
sprünglicher Planer war Herr 
Kündig (Blauhut AG) 

- Coop Pronto AG 
- Petra Graber-Brunella 
- Andrè Sèrieys und 

Beatrice Sèreys-Heller  
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2.3 Weitere Planungsschritte 

Der Gemeinderat hat am 24.09.2019 das Quartierplanverfahren Neu Arlesheim SUED mittels 

Gemeinderatsbeschluss6 eröffnet. Die Rückfragen7 bezüglich des Beschlusses von Seite der 

Blauhut AG sind im Rahmen des Schreibens des Gemeinderates vom 18.05.20208 beant-

wortet worden. 

Am 08.04.2020 konnte der Entwurf des Quartierplans und des Quartierplanreglements der 

Baukommission (BK) der Gemeinde vorgestellt werden. Am 15.04.2020 wurden weitere Fra-

gen mit einem Teil der Kommission besprochen und geklärt. Das Protokoll9 der beiden Sit-

zungen liegt den Verfassern des Quartierplanberichts seit dem 18.05.2020 vor. Die Rückmel-

dungen von Seite der Gemeinde konnten noch nicht in allen Punkten mit den Grundeigentü-

mern besprochen und im Plan sowie dem Reglement eingearbeitet werden. 

Am 15.04.2020 wurde der Entwurf des Quartierplans und des Quartierplanreglements der 

Natur-, Umwelt- und Energiekommission (NUEK) der Gemeinde vorgelegt. Das Protokoll10 

der Sitzungen liegt ebenfalls seit dem 18.05.2020 vor. Die Rückmeldungen sind zur Kenntnis 

genommen und teilweise im Plan, sowie dem Reglement eingearbeitet worden. 

Mit der Empfehlung der Baukommission (BK) und der Natur-, Umwelt- und Energiekommis-

sion (NUEK) hat der Gemeinderat den Quartierplanentwurf Neu Arlesheim SUED zuhanden 

der Arealbaukommission am 05.05.2020 freigegeben. Auch dies ist dem Schreiben der Ge-

meinde (Beschluss 1) vom 18.05.2020 zu entnehmen. 

Der Quartierplan Neu Arlesheim SUED wurde der Arealbaukommission am 18.06.2020 vorge-

stellt. Die Arealbaukommission empfiehlt auf die Gestaltungsbaulinien für den Teilbereich C 

zu verzichten, um für das geforderte Varianzverfahren kein städtebauliches Korsett vorzu-

geben. Zudem empfiehlt die Kommission die Regelungsdichte mit dem Amt für Raumpla-

nung zu klären. Dies vor allem deshalb, da der Teilbereich C durch den Verzicht auf eine max. 

Gebäudehöhe vom Souverän in seiner räumlichen Auswirkung kaum beurteilt werden kann. 

Um die Regelungsdichte zu erhöhen wird deshalb für den Teilbereich C, die aus der Testpla-

nung eruierte, städtebaulich verträgliche Gebäudehöhe eingeführt. Die Kote wird auf 313.9 

m.ü.M. festgesetzt. (GH = 22m) 

Den Empfehlungen der Arealbaukommission konnten mit Korrekturen im Quartierplan sowie 

Ergänzungen im vorliegenden Bericht deshalb Rechnung getragen werden. Die Rückmel-

dung sowie die Stellungnahmen und deren Umsetzung sind im Anhang 4 zusammenge-

fasst. Die Baukommission hat an der Sitzung vom 19. August 2020 über die Ergänzungen 

und Korrekturen beraten und empfiehlt den Quartierplan mit dem aktuellen Stand zur Mitwir-

kung und zur kantonalen Vorprüfung freizugeben. 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 25. August 2020 den Quartierplan zur Mitwir-

kung und zur kantonalen Vorprüfung freigegeben. Die Unterlagen zur kantonalen Vorprüfung 

wurden am 16. September 2020 eingereicht und der erste Zwischenbericht wurde am 24. 

November 2020 erstellt und befindet sich in den Beilagen11.  

 

6siehe dazu Anhang 1: Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 24. September 2019 

7siehe dazu Anhang 2: Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 24. September 2019 | Rückfragen vom 09. Oktober 2020 

8siehe dazu Anhang 3: Schreiben der Gemeinde vom 18.05.2020 

9siehe dazu Anhang 3: Schreiben der Gemeinde vom 18.05.2020 

10 siehe dazu Anhang 3: Schreiben der Gemeinde vom 18.05.2020 
11 Siehe dazu Anhang 4: Kant. Zwischenbericht vom 24.11.2020 
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Anfang 2021 wurde Fox Wälle Architekten SIA beauftragt, für den Teilbereich A ein Vorpro-

jekt zu erstellen, weil bei der kantonalen Vorprüfung die Informationsdichte zu diesem Teil-

bereich bemängelt wurde. Das Vorprojekt wurde über beide Teilbereiche A + B gemeinsam 

erstellt und befindet sich in den Beilagen. 

Auf Grund der Studien zum Vorprojekt wünschte die Grundeigentümerschaft der Parzelle 

1506 eine Überarbeitung des QP-Konzeptes mit autofreiem Wohnen für den Teilbereich A. 

Der Bericht zur Mitwirkung 12vom 15.09.2020 bis 23.10.2020 konnte am 25.02.2021 verab-

schiedet werden. Der Mitwirkungsbericht befindet sich in den Beilagen. 

Das neue Quartierplan-Konzept mit autofreiem Wohnen wurde der NUEK vorgestellt. Mit 

dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.02.2022 wurde das autofreie Wohnen für den 

Teilbereich A genehmigt. 

Die Baukommission empfahl dem Gemeinderat an ihrer Sitzung vom 23.02.2022 den Emp-

fehlungen der NUEK zu folgen. 

Bedenken der Baukommission zur städtebaulichen «Schluchtenbildung» führte zu weiteren 

städtebaulichen Studien 13des Architekturbüros Fox Wälle Architekten zum Teilbereich C 

und dessen Beziehung zum Teilbereich B, welche an den Baukommissionssitzungen vom 

16.06.2024 und 24.06.2024 vorgestellt und diskutiert wurden. Die Diskussionen, welche in 

der Baukommission geführt wurden führten zum Runden Tisch vom 26.10.2022 unter der 

Beteiligung der Grundeigentümer, der Gemeinde und Vertreter der Baukommission. Am Run-

den Tisch wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, an dem die Thematik der 

«Schluchtenbildung» zwischen den beiden Teilbereichen B + C, welche aus der Masterpla-

nung herrühren, behandelt wurden. In einer Sitzung der Arbeitsgruppe konnten die Rahmen-

bedingungen der Gebäudeabstände zwischen den beiden Teilbereichen festgelegt werden. 

Der Lärmschutznachweis, welcher in der 1. kantonalen Vorprüfung verlangt wurde konnte 

am 07.06.2023 fertig gestellt werden, nachdem das Vorprojekt der Teilbereiche A + B auf 

das autofreie Wohnen in Teilbereich A angepasst und das Mobilitätskonzept erstellt werden 

konnte. 

In den Monaten Juni bis Dezember 2023 wurden die QP-Dokumente mit der Gemeinde Arle-

sheim detailliert abgestimmt. Der Gemeinderat gab die QP-Dokumente in seiner Sitzung vom 

08.01.2024 für die 2. kantonale Vorprüfung frei. 

Der Bericht der 2. Kantonalen Vorprüfung wurde am 28.06.2024 an die Gemeinde überreicht. 

Ein Gespräch am 16.07.2024 konnte Widersprüche zwischen der 1. und 2. kantonalen Vor-

prüfung klären. Das Ergebnis dieses Behördengesprächs ist im Protokoll 14Nr. 1 dokumen-

tiert. 

  

 

12 siehe dazu Anhang 6: Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | Mitwirkungsbericht | Beschlussfassung 18.05.2021 
13 Siehe dazu beigefügte Studie Baukommission vom 24.06.2022 
14 Siehe dazu Anhang 7: Protokoll Nr. 1 Behördengespräch vom 16.07.2024 
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3 ERLÄUTERUNGEN ZUM BEBAUUNGSKONZEPT 

Die Basis für die Quartierplanung Neu Arlesheim SUED bilden die aus dem Kapitel 2.1.1. Vor-

lauf | Vorbereitung der Quartierplanung des vorliegenden Berichts ersichtlichen Verfahrens-

schritte. 

3.1 Prozess Testplanung | Masterplanung | Quartierplanung 

In der Testplanungsphase waren angesichts der Auseinandersetzung mit den räumlichen 

Voraussetzungen, den lokalen Rahmenbedingungen und den übergeordneten Leitbildern 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das Untersuchungsgebiet Neu Arlesheim städtebaulich zu 

entwickeln ist. Das daraus entwickelte Planungsinstrument dient in Form des Masterplans 

als Grundlage für die Quartierplanung bzw. Teilquartierplanungen, es klärt Fragen des Städ-

tebaus, des Frei- und Grünraums, der Nutzung, des Verkehrs, der Nachhaltigkeit und der Ent-

wicklungsprozesse (Etappierung). Der Masterplan, als Synthese der Resultate aus der Test-

planung, zeigt den Weg für nachhaltige und zukünftige Entwicklungen im ehemaligen Ge-

werbegebiet Neu Arlesheim behördenverbindlich auf. 

Angesichts dessen wird in diesem Kapitel auf die wichtigsten Resultate der Testplanung, 

deren Synthese in die Masterplanung, sowie die Übersetzung des behördenverbindlichen 

Masterplans in den Quartierplan eingegangen. 

3.2 Testplanung 

Die Testplanung wurde nach den Grundsätzen eines einstufigen Studienauftrags ohne 

Folgeauftrag gemäss SIA 143 durchgeführt. Zur Teilnahme wurden drei Planerteams mit 

Kompetenzen in den Bereichen Architektur, Städtebau, Verkehr und Landschaftsarchitektur 

eingeladen. Im rund 7 Monate dauernden Prozess entwickelten diese interdisziplinären 

Teams Ideen und Vorschläge, die gemeinsam mit dem Beurteilungsgremium diskutiert und 

anschliessend durch dieses gewürdigt und bewertet wurden. 

3.2.1. 5 Ziele der Testplanung 

  

1. Städtebau / Dichte Qualitative Durchgrünung mit hoher Nutzqualität 

 

Neue Identität des Quartiers 

Beispielhafte Umsetzung des Raumkonzept Birsstadt 

BGFH oberirdisch: mind. 1.2, max. 1.8 
2. Freiraum / 
    Grünraum Qualitative Durchgrünung mit hoher Nutzqualität 

 

Grössere Grünfläche anstelle Restgrün mit kollektiver Nutzung 

Standortgerechte Bepflanzung und kronenbildende Bäume 
3. Verkehr / 
    Erschliessung Stärkung Langsamverkehr 

 

Öffentliche Durchwegung 

Bessere Anbindung an die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof 

Aufwertung Strassenräume (Birseckstrasse und Bahnhofstrasse) 

MIV an der Peripherie in Tiefgaragen führen 
 
4. Nutzungskonzept Vitalisierung des öffentlichen Raums 

 
Erdgeschosse an der Bahnhof-, Birseckstrasse für Gewerbe/Lä-
den nutzen 
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Wohnen gemäss Wohnraumstrategie der Gemeinde 
5. Energie / 
    Nachhaltigkeit Kultureller Beitrag durch städtebauliche Qualität 

 

Lebenszyklusbetrachtung 

Energetische und ökologische Ziele sollen SNBS 2.0 entsprechen 
  

Tabelle 2: 5 Ziele der Testplanung Neu Arlesheim 

3.2.2. Beteiligte an der Testplanung 

Die drei Planerteams 

Team 1:  Burckhardt + Partner AG 

Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten AG 

Rudolf Keller & Partner AG 

Team 2:  Salewski & Kretz Architekten GmbH 

Beglinger + Bryan Landschaftsarchitektur GmbH 

IBV Hüsler AG 

Team 3:  Christ & Gantenbein AG 

Müller Illien Landschaftsarchitekten GmbH 

Aegerter & Bosshardt AG 

Das Beurteilungsgremium 

Fachleute  Daniel Kündig  Dipl. Architekt ETH SIA BSA | Vorsitz Beurteilungsgremium 

Marc Angélil  Dr. sc. techn. Dipl. Arch. ETH SIA BSA | Städtebau Architektur 

Anne Kaestle  Dipl.-Ing. Arch. SIA BDA | Städtebau Architektur  

Marco Frigerio  Dipl. Arch. ETH | Kantonsarchitekt BL | Städtebau Architektur  

Iris Salathé-Rentzel Eidg. dipl. Landschaftsarchitektin HTL | Landschaftsarchitektur 

René Häner  Leiter Raumplanung | Bau und Umwelt (RBU) Gemeinde Arlesheim 

 

Sachverständige Daniel Wyss  Landschaftsarchitekt, Ressort Hochbau und Planung 

Vertreter Gemeinde 

Maya Austin-Salathé Grundeigentümerin Neu Arlesheim 

Roger Hausammann MSc Bauingenieur ETH, Grundeigentümer Neu Arlesheim 

Marc René Studer Grundeigentümer Neu Arlesheim 

Petra Graber-Brunella Grundeigentümerin Neu Arlesheim 

 

Experten  Dieter Breer  Dipl. Energieingenieur HTL/NDS 

(nicht stimmberechtigt)   Dipl. Wirtschaftsing. FH/NDS, Nachhaltigkeit 
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3.2.3. Resultate der Testplanung 

 

Abbildung 4 | 5: Modellbilder vom Bahnhof und vom Kreisel her betrachtet | Projekt Christ & Gantenbein AG 

Die Vorgehensweise von Christ & Gantenbein ist am vielversprechendsten für die Weiterent-

wicklung von Neu Arlesheim. Die konzeptuelle Herangehensweise mit den acht Regeln und 

den daraus entwickelten Ideen für den Städtebau bietet eine robuste Vorlage zur Erarbeitung 

weiterer Schritte im Planungsprozess. Die Regeln beantworten die drängendsten Fragen be-

züglich des Städtebaus, des Aussenraums, der Erschliessung und der Nutzung. Insbeson-

dere ermöglichen sie die individuelle Entwicklung der Parzellen indem sie flexibel auf Verän-

derungen innerhalb der vielfältigen Grundeigentümerschaft des Planungsperimeters einge-

hen.  

Im Beurteilungsgremium wurden zwei Massnahmen besprochen, um den vielversprechen-

den Ansatz von Christ & Gantenbein zu präzisieren. Einerseits die Präzisierung der formu-

lierten Prinzipien und anderseits die städtebauliche Überarbeitung der Orte mit besonderer 

Bedeutung. 

3.2.4. Präzisierung der Prinzipien und städtebauliche Überarbeitung 

Präzisierung der Prinzipien 

Die Prinzipien, die Christ & Gantenbein erarbeitet haben wurden durch das Beurteilungsgre-

mium präzisiert. Auf diese Präzisierung wird im Rahmen des Kapitels 3.3.2. Regelwerk der 

Masterplanung als Übersetzung der Prinzipien aus der Testplanung eingegangen. 

Städtebauliche Überarbeitung 

Das Beurteilungsgremium hat für folgende wichtige Orte eine städtebauliche Überarbeitung, 

bzw. einen neuen Entwurf verlangt: 

• Die Bebauung am Kreisel an der Ecke Bahnhofstrasse - Birseckstrasse soll eine Haltung 

gegenüber der Torsituation der Bahnhofstrasse und dem Umgang mit dem Kreisel fin-

den. 

• Die südwestliche Spitze des Perimeters an der Kreuzung Birseckstrasse - Steinweg soll 

ein Baubereich aufspannen, vom Steinweg bis zur Birseckstrasse. Der Baubereich eignet 

sich in der weiteren Planung als Wettbewerbsperimeter. 
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• Die Bebauung des Perimeter-Inneren soll durch einen weiteren Baukörper Richtung 

Spitze verankert werden. Das Volumen und die Lage des Gebäudes ist Gegenstand der 

Überarbeitung. 

• Die Zugänge in das grüne Kreuz sollen eine klarere Fassung erhalten. Ungewollten Platz-

situationen an den Zugängen können durch die Verengung dieser vermieden werden. 

• Das Hofgebäude in der Mitte soll um ein Geschoss reduziert oder zu Gunsten des Ab-

standes zu den Bauten an der Birseckstrasse gegen Süden verschoben werden. 

• Eine Staffelung der Höhen zwischen Kreiselbebauung, Bahnhofstrassenbebauung und 

dem Hofgebäude verbessert die Hierarchisierung und ist zu prüfen. Im Besonderen soll 

die Höhe des "Eckhauses" überprüft werden. 

 

Abbildung 6 | 7: Situationsplan Testplanung von Christ & Gantenbein vor der Überarbeitung und nach der Überarbeitung | ©Christ & 

Gantenbein 

 

Abbildung 8 | 9: Modellbilder Testplanung von Christ & Gantenbein vor der Überarbeitung und nach der Überarbeitung 
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3.2.5. Etappierung 

 

Abbildungen 10 | 11 | 12: Modellbilder Ausgangsalge heute und Überarbeitung der Testplanung von Christ & Gantenbein verschiedener 

Etappen 

3.3 Masterplanung 

Das folgende Kapitel basiert auf dem Planungsbericht der Masterplanung Neu Arlesheim 

vom Februar 2019, der am 19.03.2019 durch den Gemeinderat genehmigt wurde und auf 

kommunaler Ebene als Leitinstrument für die weiteren Quartierpläne dient. 

Der Planungsbericht der Masterplanung Neu Arlesheim ist die Grundlage um für alle Quar-

tierpläne im Bearbeitungsgebiet Neu Arlesheim parzellenübergreifend die wichtigsten Struk-

turelemente Städtebau, Frei- und Aussenraum, Nutzung, Erschliessung qualitätssichernd zu 

beschreiben. Die im Besonderen den Quartierplan Neu Arlesheim SUED betreffenden Stellen 

werden im Folgenden speziell ausgewiesen. 

3.3.1. Der Masterplan als Übersetzung der Testplanung 

Die Testplanung hat gezeigt, dass im heterogenen Perimeter eine Bebauung möglich ist, die 

sowohl in der ersten Etappe wie auch im Endzustand städtebaulich überzeugt. Um dies zu 

sichern, hat das Beurteilungsgremium der Testplanung insbesondere folgende Qualitäten 

als ausschlaggebend zur Überführung in den Masterplan identifiziert: 

• Erhalt des "Dreigespanns" der Gebäude am Kreisel, welche eine Zentralität bildet, die sich 

an der Bahnhofstrasse fortsetzt und gleichzeitig im Zwischenraum eine Platzsituation 

mit urbanem Charakter schafft. 

• Erhalt der zwei Gebäude an der südwestlichen Perimeterspitze. Die Zweiteilung erlaubt 

die Verlängerung der qualitätsvollen Bebauung am Steinweg und hat das Potential den 

städtebaulich prominenten Ort an der Perimeterspitze mit einem höheren Kopfbau abzu-

schliessen.  

//Dies betrifft den Teilbereich C der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED. Dem 

Teilbereich C obliegt die Durchführung eines Varianzverfahrens, siehe Quartier-

plan Neu Arlesheim SUED (Situationsplan | Schnittplan). Darauf wird im Kapitel 

4.2.2. Architektonische und Landschaftliche Gestaltung des vorliegenden Be-

richts genauer eingegangen. 

• Erhalt der Schrägstellung des Hofgebäudes, der in der Mitte einen spannungsvollen Aus-

senraum schafft. Das alleinstehende zweite Gebäude in der grünen Mitte verankert den 

Städtebau zusätzlich. 

• Erhalt der grünen Mitte, die durch Quartierwege erschlossen ist. Sie strukturiert den Frei-

raum in private und öffentliche Flächen. 
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• Erhalt der Bebauungstiefen und Geometrien, die Wohnungstypologien zulassen, die 

durch ihre Vielfalt und ihre Qualität überzeugen. 

//Dies betrifft alle Baubereiche der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED. Die Bau-

bereiche wurden der Testplanung entnommen und in den Masterplan übersetzt. 

Für den vorliegenden Quartierplan wurden sie minimal angepasst, jedoch sind 

weder die Bebauungstiefen noch die Geometrien betroffen. Die angesprochenen 

Anpassungen werden im Kapitel 3.7 Bebauungskonzept und 3.9 Aussenraumkon-

zept des vorliegenden Berichts erläutert. 

• Erhalt und Anpassung der Arrondierung, welche die nachbarrechtliche Ausgangslage 

entspannt. 

• Erhalt und Anpassung der Dichte – die gut verträglich für den Ort – mit der Zielsetzung 

der Gemeinde für ein dichteres Bahnhofsquartier übereinstimmt. Die Chance auf eine 

Realisierung wird dadurch optimiert. 

//Dies betrifft alle Teilbereiche der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED. Die mit-

tels der Testplanung ermittelte Dichte wird für alle Baubereiche beibehalten. 

Siehe dazu Kapitel 4.2.4. Art und Mass der Nutzung des vorliegenden Berichts. 

• Erhalt und Anpassung des Regelwerks, dass auf der Testplanung basiert. 

//Dies wird im folgenden Kapitel 3.5.2. Regelwerk der Masterplanung behandelt. 

3.3.2. Regelwerk der Masterplanung als Übersetzung der Prinzipien aus der Testplanung15 

1. Die grüne Mitte als gemeinschaftlicher Hofraum 

Die vorgefundene grüne Mitte wird zum charakteristischen Merkmal des Gevierts. Der 

Hof dient den Bewohnern als Treff- und Aufenthaltsraum. Die Wegbeziehungen sollen 

öffentlich nutzbar sein, sie stehen Fussgänger, Velofahrer, Besucher und Dienstleistungs-

erbringer (z.B. Post) offen. Die Grosszügigkeit des kollektiven Aussenraumes kompen-

siert die hohe Dichte. Hochstämmige Bäume prägen den Charakter des Hofs und struk-

turieren den Raum in unterschiedliche Bereiche. 

2. Die Bahnhofstrasse wird zur Geschäftsstrasse 

Zentrale Lage mit hoher Öffentlichkeit; das Erdgeschoss zur Bahnhofstrasse ist publi-

kumsorientiert zu nutzen (Gewerbe, Verkauf, Soziale Einrichtungen). Die Mischnutzung 

belebt zusammen mit dem gegenüberliegenden höheren Haus auf der Parzelle 1135 die 

Bahnhofstrasse bis zum Kreisel. Durch die Abdrehung des neuen Hauses am Kreisel ent-

steht hier an der Bahnhofstrasse ein einladender Zugang zur grünen Mitte. 

3. Die Birseckstrasse als urbane Achse 

Die Birseckstrasse wird strassenbegleitend verdichtet und bekommt zusammen mit dem 

Eckhaus auf Parzelle 1135 einen urbanen Charakter mit einer Abfolge von aneinanderge-

bauten grösseren Häusern in Analogie zum Bruggweg. Die vorhandene kantonal festge-

legte Strassenbaulinie wird respektiert. 

//Dies betrifft den Teilbereich C der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED, wel-

cher an der südwestlichen Seite die Birseckstrasse begleitet und an der 

 

15 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht der Masterplanung Neu Arlesheim | Kapitel 5.1. Regelwerk der Masterplanung, Seite 12 
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südlichen Spitze den Auftakt ins Quartier schafft. Aufgrund dieser Schlüsselrolle 

als wichtiger Ort innerhalb des Perimeters obliegt dem Teilbereich ein Varianz-

verfahren zur städtebaulichen, wie auch architektonischen Prüfung. Siehe dazu 

Kapitel 4.2.2. Architektonische und Landschaftliche Gestaltung des vorliegenden 

Berichts. Dem Quartierplan (Situationsplan | Schnittplan) ist zu entnehmen, dass 

der aufgespannte Teilbereich die kantonale Strassenbaulinie respektiert. 

4. Individuelle Häuser am Steinweg 

Der Charakter der heutigen Bebauungsstruktur soll erhalten bleiben. Das Zusammen-

bauen zwischen den Parzellen ist nicht gestattet. Die Häuser stehen an der Strasse. 

//Dies betrifft alle Teilbereiche der Quartierplanung Neu Arlesheim SUED. Dem 

Quartierplan (Situationsplan | Schnittplan) ist zu entnehmen, dass die Teilberei-

che A, B und C so angeordnet sind, dass kein parzellenübergreifendes Zusam-

menbauen möglich ist. Auf die individuelle Bebauung am Steinweg wird weiter 

im Kapitel 3.7 Bebauungskonzept im vorliegenden Bericht eingegangen. 

5. Die Eigentumsverhältnisse werden grundsätzlich respektiert 

Der Abtausch des Landes gleicht sich anteilsmässig aus und darf kein Eigentümer be-

nachteiligen bzw. bevorteilen. Der Grenzabstand Gebäude-Parzelle orientiert sich an der 

Bebauungsstruktur, ein minimaler Gebäudeabstand von 7.5 m ist erforderlich. 

//Der Quartierplan Neu Arlesheim SUED sieht keine Arrondierungen vor. Der mini-

male Abstand von 7.5 m zwischen den Teilbereichen wird eingehalten. Da die 

Teilbereiche nicht zwingend den Fussabdruck der geplanten Bauten abbilden, 

wird sichergestellt, dass der Mindestabstand von 7.50 m nicht unterschritten 

wird. 

6. Hohe Dichte mit städtebaulichen unterschiedlich geprägten Orten 

Die Ausnützungsziffer beträgt an der Bahnhofstrasse 1.8 im übrigen Planungsgebiet 1.4 

und 1.6. Bei Zusammenbau an ausgezeichneten Stellen an der Birseckstrasse kann die 

Dichte bis auf 1.54 erhöht werden. Ausgangslage für das maximale oberflächliche Bau-

volumen bildet die Maximalhöhe ab Fusspunkt. 

//Die Ausnutzungsziffern (AZ) auf den jeweiligen Teilbereichen entsprechen de-

nen aus der Test- und Masterplanung. Die jeweiligen AZ der Teilbereiche sind 

dem Kapitel 4.2.4. Art und Mass der Nutzung des vorliegenden Berichts zu ent-

nehmen. 

Die Quartierplanung definiert die maximale Ausnutzung über die maximale Brut-

togeschossflächen für Hauptbauten (BGFH) gemäss Ziffer 6.2 Art und Mass der 

Nutzung | Nutzungsmass im Quartierplanreglement. 

7. Höhenentwicklung bis 25 m ab Fusspunkt, am Steinweg bis 22 m 

Unterschiedliche Bebauungstypen und unterschiedliche Höhen charakterisieren das Ge-

biet. Die Obergrenze für Bebauungen beträgt 25 m Gesamthöhe (OK Dach) ab Fusspunkt. 

Sie ermöglicht eine reduzierte Überbauung von Boden und damit qualitätsvolle Aussen-

räume. Mit Ausnahme der Eckparzelle 1139 und der Parzelle 1147 (Teilbereich C, Quar-

tierplan Neu Arlesheim SUED) beträgt die Maximalhöhe an der Birseckstrasse 18 m. Ent-

lang des Steinwegs ermöglicht die maximale Höhe von 18 m einen ökonomischen Um-

gang mit dem Boden und die Schaffung von qualitätsvollen Gärten. An der 
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Bahnhofstrasse ist die Maximalhöhe auf 25 m festgelegt. An der südwestlichen Spitze 

ist eine Bebauung bis zu 21 m möglich. 

8. Parkierung unter Häuser 

Der Hofraum ist möglichst wenig unterbaut. Die Tiefgarage darf den Fussabdruck der 

Bebauung überschreiten, jedoch nur so weit, dass die Qualität des Grünraums nicht da-

runter leidet. Die unterirdische Parkierung sollen mittels zwei Einfahrten und einer Aus-

fahrt direkt vom Steinweg (Parzelle 1147 = Teilbereich C, Quartierplan Neu Arlesheim 

SUED) erschlossen werden. Die Anzahl der Parkplätze soll mittels eines Mobilitätskon-

zeptes beurteilt werden. 

//Der unterirdische Baubereich ist dem Quartierplan (Situationsplan | Schnitt-

plan) zu entnehmen. Dieser wurde dem Masterplan entnommen. Weitere Erläu-

terungen dazu sind dem Kapitel 4.2.6. Erschliessung und Parkierung zu entneh-

men. 

9. Mischnutzung ist erwünscht 

Grundsätzlich ist eine Mischnutzung erwünscht, jedoch soll kein Gewerbeanteil zwingend 

vorgegeben werden. 

//Die Erläuterungen zu den möglichen Nutzungsarten innerhalb des Quartierplan-

perimeters Neu Arlesheim SUED können dem Kapitel 4.2.4. Art und Mass der Nut-

zung entnommen werden. 

10.  Arlesheim soll nachhaltig sein – haushälterischer Umgang, Urbanität, Wohnformen 

Erneuerbare Energien sind zu fördern. Falls die geologische Untersuchung die Grundwas-

sernutzung zulässt, sofern dies ökonomisch tragbar und technisch möglich wird, ist ein 

Wärmeverbund durch Grundwassernutzung vertretbar. 

//Dem Quartierplan (Situationsplan | Schnittplan) ist der mögliche Ort für die 

Grundwasserfassung im Teilbereich C zu entnehmen. Die Prüfung der Möglich-

keit eines Wärmeverbundes durch Grundwassernutzung wird angestrebt. Dies 

bildet einen Schnittpunkt zum Quartierplan Neu Arlesheim NORD. 
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3.3.3. Die Masterplan Pläne als Übersetzung der Testplanung 

Arrondierungsplan   siehe Plananhang 1 

Baubereichsplan   siehe Plananhang 2 

Frei- und Grünraumplan  siehe Plananhang 3 

Erschliessungsplan   siehe Plananhang 4 

Nutzungsplan   siehe Plananhang 5 

3.4 Überarbeitung Masterplan Perimeter Neu Arlesheim NORD 

3.4.1. Anlass zur Überarbeitung 

• Veränderung der Absichten und der Verhältnisse der Eigentümerschaft der Parzellen 

1142 und 1143. 

Dadurch hätte die Durchwegung nicht in der ersten Etappe realisiert und umgesetzt wer-

den können. 

• Der Grundeigentümerwechsel der Parzelle 1142 ermöglicht die Erweiterung des Quartier-

planperimeters NORD und eine neue Legung des Weges. 

• Diese ermöglicht nicht nur die Umsetzung in der ersten Etappe, sondern auch eine ver-

besserte Wegführung, sowie eine Steigerung der Freiraumqualitäten. 

• Zwischen den Parzellen 1142 und 3651 hat man sich auf einen neuen Grenzverlauf geei-

nigt. Dies unter Berücksichtigung von Punkt 5 Die Eigentumsverhältnisse werden grund-

sätzlich respektiert16 des Regelwerks der Masterplanung. 

Die Darstellung dieser Überarbeitung ist dem Plananhang 6 zu entnehmen. 

3.4.2. Einfluss der Überarbeitung auf die Quartierplanung Neu Arlesheim SUED 

Die Umlegung der öffentlichen Durchwegung führt dazu, dass auf den Parzellen des Quar-

tierplan Neu Arlesheim SUED keine Durchwegung mehr geschaffen werden muss. Dies führt 

zu einer Entspannung der Aussenräume im Süden und für alle Baubereiche zu einem höhe-

ren Grad an Privatheit des Gartenraums, löst den Konflikt des Anknüpfungspunktes des We-

ges bei der Tankstelle und klärt die Hierarchie der Wegvernetzung. 

3.5 Bebauungskonzept 

Der Strassenraum Steinweg zeichnet sich durch eine gut lesbare Typologie aus, die sich aus 

Ein- und Mehrfamilienhäusern zusammensetzt. Entsprechend den Punkten 4 und 7 des Re-

gelwerks der Masterplans17 in Bezug auf die individuellen Häuser am Steinweg und die freie 

individuelle Höhenentwicklung sind Dichte, Höhe und Teilbereiche so gewählt, dass ein gros-

ser Spielraum für die Bebauung möglich ist. Die rechtwinklige Orientierung zur Strasse und 

die Abstände zueinander sorgen trotz freier individueller Entwicklung für eine dem Strassen-

raum angemessene Bebauungsstruktur.  

Der Grenzabstand zwischen den Bauten beträgt im Minimum 7.5 m. Die Dichte von 1.4 ent-

lang des Steinwegs, mit einer maximalen Höhenentwicklung von 18 m erlaubt etwas höhere, 

 

16 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht der Masterplanung Neu Arlesheim | Kapitel 5.1. Regelwerk der Masterplanung, Seite 12 

17 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht Masterplanung Neu Arlesheim, 5.1. Regelwerk des Masterplans, Seite 12 
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dichtere und somit auch urbanere Bauten, die ein hohes architektonisches Potential haben, 

die Typologie des Ein- und Mehrfamilienhauses neu zu denken und zu bereichern. 

Am Steinweg soll eine hohe Differenziertheit der individuellen Bebauung entstehen. Um dem 

im Quartierplan Neu Arlesheim SUED Rechnung zu tragen werden die Höhenentwicklungen 

auf den drei Teilbereichen unterschiedlich festgelegt, wobei sie im Teilbereich C mittels ei-

nes Varianzverfahrens ermittelt werden muss. 

Wichtig ist in dieser Betrachtung der Miteinbezug der Bebauungsmöglichkeiten auf der ge-

genüberliegenden Strassenseite des Steinwegs. Diese gehört der WG4 an, welche eine Hö-

henentwicklung bis zu 16.5 m (max. Gebäudehöhe), sowie eine zusammenhängende Baute 

bis 40 m Länge erlaubt. Die Teilbereiche innerhalb des Quartierplanperimeters suchen be-

wusst nicht die Grossform oder den geschlossenen Riegel, sondern die Struktur des einzel-

nen Baukörpers, der sensibel mit der heutigen, sowie der zukünftig möglichen Bebauung im 

Umfeld umgeht. Die Reihung von Einzelbauten soll nicht nur die heutigen Qualitäten des 

Strassenraums aufnehmen und stärken, sondern auch die Möglichkeit schaffen gezielte Bli-

cke ins Innere des Quartiers, in den Grünraum zu gewähren. Um die Dichte zu entspannen 

und grössere Aussen- bzw. Grünräume zu schaffen wird der Abstand zwischen dem Baube-

reich auf dem Teilbereich C und dem Teilbereich B von 7.5 m auf 9 m erhöht. 

Die Bebauung der südwestliche Spitze des Perimeters wird mittels eines Varianzverfahrens 

erarbeitet. Die Dichte beträgt 1.6 und soll damit eine etwas dichtere und urbanere Bebauung 

ermöglichen. Der Abschluss/Auftakt an dieser Stelle soll betont und differenziert werden, 

ohne aber die Typologie an der Birseckstrasse bzw. am Steinweg zu überzeichnen. 

3.6 Nutzungskonzept 

Der Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED dient der Mischnutzung mit Schwerpunkt 

Wohnen. Dies entspricht der übergeordneten Zielsetzung der Gemeinde, die das Gebiet Neu 

Arlesheim als Ort identifiziert, der einen Teil des zukünftig angenommenen Bedarfs an mehr 

Wohnraum aufnehmen kann. 

Die beiden Bauten am Steinweg sind der Wohnnutzung18 zuzurechnen. Am gesamten Stein-

weg wird eher ein privater Charakter der Bebauungen angestrebt. 

An der südwestlichen Spitze ist durch die prominente Lage mit einer publikumswirksamen 

Nutzung zu rechnen. Die Tankstelle mit Shop ist mit Blick auf zukünftige Anforderungen der 

Mobilität anpassungsfähig zu gestalten. 

3.7 Aussenraumkonzept 

Über das gesamte Gebiet der Test- und Masterplanung gesehen, findet sich ein hohes Po-

tential für Grünräume. Trotz der hohen angestrebten Dichte der Bebauungen kann der durch-

grünte Charakter des Frei- und Grünraums erreicht werden. Dies gelingt durch die Konzent-

ration und Gestaltung der Grünflächen gemäss Frei- und Grünraumplan der Masterplanung 

und der Erfüllung der Bestimmungen zum Bespielen der Grünflächen.  

Gesamthaft betrachtet gliedert sich der Grünraum in drei charakteristisch unterschiedlich 

ausgeprägte halböffentliche Aussen- und Freiräume der Teilbereiche A, B und C. 

Der Baumbestand entlang des Steinwegs besitzt einen ortsprägenden Charakter. Dieser ist 

deshalb möglichst zu erhalten. 

 

18 siehe Plananhang 5: Masterplan Nutzung 
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Der Quartierplan Neu Arlesheim SUED leistet primär einen Beitrag an privaten Grünräumen, 

welche den Wohnungen vorgelagert sind. Dazu werden vier grosskronige Bäume im Teilbe-

reich C und jeweils ein mittelkroniger Baum im Teilbereich A und B vorgesehen.  
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4 QUARTIERPLANUNG 

4.1 Bestandteile der Quartierplanung 

Die Quartierplanung umfasst folgende Dokumente: 

• Quartierplan: Situationsplan | Schnittplan im M 1:500 

• Quartierplanreglement 

Der Quartierplan und das Quartierplanreglement bilden zusammen den öffentlich-recht-

lichen Planungserlass der Quartierplanvorschriften. Sie sind inhaltlicher Bestandteil der 

Beschlussfassung, des Auflageverfahrens und des Genehmigungsentscheides des Re-

gierungsrates.  

• Privatrechtlicher Quartierplan-Vertrag 

Der Quartierplanvertrag regelt die privatrechtlichen Belange (Rechte und Pflichten) ge-

mäss § 46 RGB, die zur Sicherstellung der Realisierung der Quartierplanung erforderlich 

sind. 

• Vorliegender Planungsbericht zur Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV (Bund) und § 39 

RBG (BL) 

Der vorliegende Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV (Bund) ist identisch mit dem Be-

gleitbericht gemäss § 39 RGB (BL) und entspricht der gesetzlich geforderten Berichter-

stattung zu Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen. Er unterliegt nicht der Beschluss-

fassung durch die Gemeindeversammlung oder den Einwohnerrat. 

Die Quartierplanung bzw. die Quartierplanvorschriften treten mit dem Genehmigungsent-

scheid des Regierungsrates in Rechtskraft. Damit ersetzten die Quartierplanvorschriften für 

den Perimeter der Quartierplanung die bisher geltenden Zonenvorschriften vollumfänglich. 

Mit der Quartierplanung wird für den Perimeter eine eigenständige Nutzungsplanung in Form 

einer Sondernutzungsplanung verabschiedet. 

4.2 Inhalte der Quartierplanung 

Im Folgenden werden die Inhalte der Quartierplanung (Plan und Reglement) erläutert. 

4.2.1. Geltungsbereich und Inhalt 

Geltungsbereich 

Der Perimeter und der damit einhergehende Geltungsbereich der Quartierplanung Neu Arles-

heim SUED umfasst folgende drei Parzellen: 

   
Parzelle Teilbereich Fläche 

1506 A 505 m2 

4249 B 852 m2 

1147 C 2'132 m2  
 

 

Tabelle 3: Parzellenflächen Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED 

Die Fläche des gesamten Quartierplanperimeters beträgt 3‘489 m2. 
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4.2.2. Architektonische und Landschaftliche Gestaltung 

Qualitätssicherung 

Die städtebauliche Qualität wird durch den vorliegenden Quartierplan gesichert. Der vorlie-

gende Quartierplan ist das Resultat eines bereits seit vier Jahren andauernden Verfahrens. 

Die Grundlage für den Quartierplan bildet das Testplanungsverfahren19, welches nebst der 

Bearbeitung des Perimeters durch hochqualifizierte Planerteams20 von einem Fachgre-

mium21 begleitet wurde. Der genehmigte Masterplan wurde für die Quartierplanung Neu Arle-

sheim SUED in das Quartierplanreglement und den Quartierplan übersetzt. Die Abweichun-

gen sind minimal und werden im Kapitel 3.6.2. Einfluss der Überarbeitung auf die Quartierpla-

nung Neu Arlesheim SUED und 3.7. Bebauungskonzept beschrieben. 

Die Sicherung der architektonischen und landschaftsarchitektonischen Qualität der Teilbe-

reiche A und B wird unter Ziffer 4.2. Qualitätssicherung im Quartierplanreglement behandelt. 

Es obliegt dem Gemeinderat die jeweiligen Vorprojekte vor Baueingabe zu Begutachten und 

zu Genehmigen. Begutachtet wird der architektonische Ausdruck, das Konzept der Materia-

lisierung und der Umgebungsplan. 

Aufgrund der spezifischen Vorkenntnisse und der Auseinandersetzung mit den städtebauli-

chen Fragestellungen, sollen beigezogene Fachleute vornehmlich aus dem Kreis des Beur-

teilungsgremiums der Testplanung Neu Arlesheim kommen. 

Varianzverfahren 

Aufgrund der prominenten und wichtigen Lage des Teilbereichs C, als Auftakt im Süden für 

das Gebiet, ist das Beurteilungsgremium der Testplanung zum Schluss gekommen, dass 

sich der Teilbereich C für ein vertieftes Verfahren eignet. Die komplexen städtebaulichen und 

architektonischen Fragestellungen, die sich durch die besondere Lage, aufgespannt zwi-

schen dem durch Ein- und Mehrfamilienhäuser geprägten Steinweg und der kantonalen Bir-

seckstrasse, verlangt eine Beantwortung durch ein Varianzverfahren. Beurteilungskriterien 

umfassen die Eingliederung in den übergeordneten städtebaulichen Kontext und den Aus-

senraum, eine gute Gesamtwirkung der Anlage zusammen mit den Bauten des übrigen 

Quartierplanperimeters, bzw. Test- und Masterplangebiets Neu Arlesheim und eine beru-

higte und angemessene architektonische Gestaltung. 

Das Varianzverfahren wird in Form eines Studienauftrages nach SIA-Norm 143 durchge-

führt. Bis dahin verbleibt der Teilbereich C in der Zone mit Quartierplanpflicht. Die einzelnen 

Bestimmungen dazu, werden unter Ziffer 11 des Quartierplanreglements sichergestellt.  

4.2.3. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 

Lage und Grösse 

Die oberirdischen Baubereiche sind im Quartierplan rot schraffiert dargestellt und definieren 

die Lage, die maximale Abmessung, die maximale Höhe und die maximale Geschossigkeit 

der jeweiligen Bebauung. Die Aussenlinien der Baubereiche dürfen nur für die Ausbildung 

von Erkern und Balkonen überschritten werden22. Die maximale Bebauungshöhe wird im 

 

19 siehe dazu Beilage 1: Schlussbericht Testplanung Neu Arlesheim 

20 siehe dazu Kapitel 3.4.2. Beteiligte an der Testplanung 

21 siehe dazu Kapitel 3.4.2. Beteiligte an der Testplanung 

22 siehe dazu Quartierplanreglement Neu Arlesheim SUED Ziffer 5.9 
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Quartierplan durch eine maximale Höhenkote definiert. Dies ermöglicht die Aufnahme und 

den Ausgleich der Höhenunterschiede vom Rand zum Inneren des Gebiets der Test- und 

Masterplanung, welche als städtebaulich schwierig eingestuft werden. (…) Aus planerischen 
und erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- 

oder im Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden. (…).23  

Klein- und Anbauten dürfen sich ausserhalb der Baubereiche befinden. Erläuterungen dazu 

sind dem Kapitel 4.2.3. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten, Klein- und Anbauten zu ent-

nehmen. 

Der unterirdische Baubereich ist dem Quartierplan zu entnehmen und unterliegt gesonderten 

Bestimmungen. Erläuterungen dazu sind dem Kapitel 4.2.3. Lage, Grösse und Gestaltung Un-

terirdische Bauten zu entnehmen. 

Anordnung 

Die Anordnung innerhalb der Baubereiche kann frei erfolgen. Die Gestaltungsbaulinien, wel-

che aus der städtebaulichen Analyse der Testplanung bzw. aus deren Synthese im Master-

plan24 festgelegt sind, wurden für das weitere Verfahren verbindlich in den Quartierplan über-

nommen. 

Für Gestaltungsbaulinien ist Folgendes einzuhalten: 

• Der Anteil der Gestaltungsbaulinie, die im Teilbereich liegt, schneidet sich mit mind. 50% 

der Fassadenflucht. 

• Treffen zwei Gestaltungsbaulinien zusammen, sind diese ab dem Schnittpunkt in beide 

Richtungen mit mindestens 50% der Fassadenflucht zu schneiden. 

Gebäudehöhe und maximale Vollgeschosse 

Die maximalen Masse sind dem Quartierplan zu entnehmen. 

Die maximale Gebäudehöhe wird im Quartierplan durch eine maximale Höhenkote m.ü.M. 

definiert. Dies ermöglicht die Aufnahme und den Ausgleich der Höhenunterschiede vom 

Rand zum Inneren des Gebiets der Test- und Masterplanung, welche als städtebaulich 

schwierig eingestuft werden.  

Um eine höhere bauliche Differenzierung entlang des Steinwegs zu erreichen werden für die 

Gebäude unterschiedliche maximale Gebäudehöhen festgelegt. Um die bessere Lichtquali-

tät des Gebäudes auf dem Teilbereich A zu sichern, wird das Gebäude im Teilbereich B drei-

teilig terrassiert. Der erste Teil zum Steinweg, respektiert die Gestaltungsbaulinie und erfolgt 

3-geschossig. Im mittleren Bereich ist der 4-geschossige Teil und der letzte Teil ist mit fünf 

Geschosse am höchsten. 

Das Gebäude auf dem Teilbereich B darf somit maximal bis auf eine Gebäudehöhe von 308 

m.ü.M. mit 5 Vollgeschossen gebaut werden. Dies entspricht ungefähr einer Gebäudehöhe 

von 16.5 m und somit der maximal zulässigen Gebäudehöhe der möglichen Bebauung auf 

der gegenüberliegenden Strassenseite am Steinweg, welche der Wohn- und Geschäftszone 

WG4 angehört. 

Auf dem Teilbereich B ist somit die Ausbildung von fünf Vollgeschossen möglich. 

 

23 siehe dazu Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV), § 8 IVHB Massgebendes Terrain 

24siehe dazu Plananhang 2: Masterplan Baubereiche 
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Der Teilbereich A lässt eine maximale Gebäudehöhe von 309.90 m.ü.M., bzw. sechs Vollge-

schosse zu, was der Evaluation der Masterplanung und dem Regelwerk des Masterplans 

entspricht. 

Diese Anpassung ist nicht nur städtebaulich wirksam und unterstützt Punkt 4 Individuelle 

Häuser am Steinweg des Kapitels 5.1 Regelwerk der Masterplans, sondern kann durch ein 

gutes Vorprojekt auch die Belichtungssituation der Bauten entspannen. 

Auf dem Teilbereich C ist die Bebauung durch ein Varianzverfahren zu evaluieren. Es lässt 

eine maximale Gebäudehöhe von 313.90 m.ü.M, bzw. sieben Vollgeschosse zu, was der Eva-

luation der Masterplanung und dem Regelwerk des Masterplans entspricht. 

Klein- und Anbauten 

Klein- und Anbauten dürfen sich ausserhalb der oberirdisch definierten Teilbereiche befin-

den. Die Lagen sind im Quartierplan nicht ausgewiesen. Eine bedarfsgerechte Nutzung und 

Anordnung soll gewährleistet bleiben und kann nur mittels konkreter Projekte ermittelt wer-

den. Klein- und Anbauten unterliegen architektonischer, landschaftsarchitektonischer, sowie 

ökologischen Ansprüchen. 

Die maximale Fassadenhöhe liegt bei 3.5 m, die maximale Gebäudehöhe bei 5 m. Die jewei-

ligen Masse für Fassadenhöhe und Gebäudehöhe überschreiten die Massgrössen, die im 

Zonenreglement Siedlung für Klein- und Anbauten festgelegt wurden. 

Der Abstand zu den Parzellengrenzen beträgt 2 m. Beidseits der Parzellengrenze kann auf 

den Abstand verzichtet werden, wenn die Bauten parzellenübergreifend aneinandergebaut 

werden25. Dies ist Teil des Regelungsbedarfs des Quartierplanvertrags. 

Unterirdische Bauten 

Der unterirdische Teilbereich ist dem Quartierplan zu entnehmen. Grössenänderungen sind 

laut Reglement zulässig, sofern sie oberirdisch nicht nachteilig in Erscheinung treten. Dies 

ist gewährleistet, wenn die Nutzung des Aussenraums nicht eingeschränkt wird. 

Für den unterirdischen Teilbereich ist die maximale Höhenkote m.ü.M. pro Teilbereich aus 

dem Quartierplan zu entnehmen. Diese Kote ist als Oberkante (OK) unterirdische Baute in-

klusive Humusierung zu verstehen. 

Die maximale Kote dient einer Klärung des Terrainverlaufs in Bezug auf die umliegenden 

Strassenräume, sowie den gesamten Betrachtungsperimeter der Test- und Masterplanung. 

4.2.4. Art und Mass der Nutzung 

Nutzungsart 

Der Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED sieht hauptsächlich die Wohnnutzung vor. 

Darüber hinaus sind folgende Nutzungen zugelassen: Tankstelle, wenig störende Betriebe, 

sowie Verkaufsflächen bis 500 m2. Es wird kein Gewerbeanteil zwingend vorgegeben. 

Dem Plananhang 5: Masterplan Nutzungsplan ist die angedachte Nutzungsverteilung inner-

halb des Perimeters zu entnehmen. Punkt 9 des Regelwerks des Masterplans26 fordert eine 

 

 

26 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht Masterplan Neu Arlesheim, 5.1. Regelwerk des Masterplans, Seite 12 
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Mischnutzung, um ein diverses Angebot innerhalb der Bebauung und dem Quartier anbieten 

zu können. Das Reglement entspricht mit den oben genannten Nutzungen dieser Forderung. 

Nutzungsmass 

Basierend auf der städtebaulichen Analyse wurden für die Baubereiche im Quartierplanperi-

meter folgende maximale Bruttogeschossflächen für Hauptbauten (BGFH) festgelegt, was 

circa den folgenden Ausnutzungsziffern (AZ)27 entspricht: 

    
Parzelle Baubereich BGFH Ausnutzungsziffer (AZ) 

1506 A  707 m2 ~1.4 

4249 B 1’191 m2 ~1.4 

1147 C 3'456 m2 ~1.6 
 

 
  

Tabelle 4: BGFH und Ausnutzungsziffer gemäss Masterplan Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED 

Für den gesamten Quartierplanperimeter beträgt die maximale BGFH 5‘354m2. Die durch-

schnittliche AZ liegt bei ~1.47.  

4.2.5. Gestaltung und Nutzung des Aussenraums 

Gestaltung 

Die Gestaltung, Nutzung und Bepflanzung der Aussen- und Freiräume sind dem Quartierplan 

(Situationsplan | Schnittplan) zu entnehmen. Die Plandarstellungen haben richtungsweisen-

den Charakter. 

Das Reglement, sowie der Quartierplan regeln und definieren verschiedene Bestimmungen 

zur Nutzung und Gestaltung, sowie zur Bepflanzung: 

• Die Verwendung der Pflanzenliste der Gemeinde ist vorzusehen. 

• Es wird ein Minimum von sechs mittel- bis grosskronige Bäumen für die Umsetzung der 

Strassen begleitenden Allee festgelegt. 

Umgebungsplan, Unterhalt und Pflege 

Zur landschaftsarchitektonischen Qualitätssicherung gemäss Quartierplanreglement Ziffer 

4.2. Qualitätssicherung muss dem Gemeinderat gemeinsam mit dem Vorprojekt ein Umge-

bungsplan vorgelegt werden. Dieser wird dem Gemeinderat zur Begutachtung und Geneh-

migung vor der Baueingabe vorgelegt. 

Die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen, sowie Klein- und Anbauten sind im Quartierplan 

bewusst nicht abschliessend definiert, da sie mittels Umgebungsplan, sowie dem damit ein-

zureichenden Pflegekonzept evaluiert werden müssen. 

Einfriedungen 

Sofern die Einfriedungen nicht im Quartierplan (Situationsplan | Schnittplan) festgelegt sind, 

müssen sie im Rahmen des Vorprojektes gemäss Ziffer 4.2 Qualitätssicherung des Regle-

ments im Umgebungsplan ersichtlich sein und dem Gemeinderat zur Begutachtung vorge-

legt werden. 

 

27 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht Masterplan Neu Arlesheim, 5.8. Übersichtstabelle, Seite 20 
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4.2.6. Erschliessung und Parkierung 

Für die Erschliessung und Parkierung wird zusätzlich auf das beigelegte Verkehrs- und Mo-

bilitätsgutachten der Firma Pini verwiesen, welches einen integrierenden Bestandteil der QP-

Unterlagen darstellt. 

Die Erschliessung der Teilbereiche erfolgt über den Steinweg, wobei die heutige Einfahrt zur 

Tankstelle und zum Verkaufsgeschäft von der Birseckstrasse her erhalten bleibt. 

Lage 

Die erforderlichen Auto-Parkplätze für den MIV sind grundsätzlich in einer Tiefgarage zu er-

stellen. Die Zonen für die davon ausgenommenen Abstellflächen für Besucherparkplätze 

sind dem Quartierplan zu entnehmen. 

Ein- und Ausfahrt 

Es gibt insgesamt zwei Einfahrten und eine Ausfahrt. Damit der kundenorientierte Verkehr 

vom Teilbereich C nicht durch das Wohnhaus im Teilbereich B geführt wird, gibt es für die 

Bewohner eine Einfahrt im Teilbereich B und eine Ein- und Ausfahrt für Alle im Teilbereich C. 

Die Einfahrt im Teilbereich B soll als Ein- und Ausfahrt genutzt werden, bis die gemeinsame 

Ein- und Ausfahrt im Teilbereich C fertiggestellt ist. 

Anzahl Auto-Parkplätze (PP) 

Im Verkehrs- und Mobilitätsgutachten sind die Berechnungswerte für die Wohnnutzung fest-

gelegt. Diese variieren für die Baubereiche B und C zwischen einem Unterwert von 0.6 

Stamm- und Besucher-PP pro Wohnung und einem Oberwert von 1.1 Stamm- und Besucher-

PP pro Wohnung. Für alle Nutzungen im QP-Perimeter sind maximal 63 Parkplätze zulässig. 

Im Teilbereich A ist autofreies Wohnen geplant.  

Für diesen Teilbereich sind somit keine Stamm-PP erforderlich. Vorgesehen sind max. 2 Be-

sucher-PP. Das Verkehrs- und Mobilitätsgutachten enthält Empfehlungen wie – gemäss ak-

tuellem Planungsstand – die Anzahl PP auf die drei Teilbereiche verteilt werden könnten. 

Anzahl Velo-Parkplätze (VPP) 

Die Anzahl Velo-Parkplätze berechnet sich grundsätzlich nach dem Handbuch «Veloparkie-

rung» des Bundes bzw. nach der VSS-Norm 40 065 «Parkieren Bedarfsermittlung und Stand-

ortwahl von Veloparkierungsanlagen». Die detaillierte Berechnung ist im Verkehrs- und Mo-

bilitätsgutachten dargelegt. Für die Wohnnutzung sind mindestens 0.7 VPP pro Zimmer für 

Bewohner und Besucher vorzusehen. Diese Zahl weicht von der VSS-Norm ab, wird jedoch 

als realistischer für die örtlichen Verhältnisse angesehen. Wird die Anzahl der Auto-PP auf 

für die Baubereiche B und C auf den Unterwert reduziert, so sind mindestens 0.9 VPP pro 

Zimmer für Bewohner und Besucher zu realisieren. Zusätzlich zu den Veloabstellplätzen ist 

eine genügend grosse Abstellfläche für Spezialvelos wie Cargo-Bikes, Kinder- und Tandem-

velos vorzusehen. 

Mobilitätsmanagementmassnahmen 

Für Bebauungen mit einer reduzierten Parkplatzzahl haben die Eigentümer ein besonderes 

Mobilitätsangebot bereitzustellen, damit die Bewohner ohne eigenes Auto ihre Mobilitätsbe-

dürfnisse dennoch möglichst gut befriedigen können. Gemäss Anhang RBV kann die Anzahl 

PP pro Wohnung in der Güteklasse A um den Faktor 0.6 reduziert werden, d.h. auch in einer 

regelkonformen Überbauung wären nur 0.78 PP pro Wohnung bereit zu stellen, und zwar 



Quartierplanung 

Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | Quartierplanbericht | Stand 10. Juni 2025 28 

ohne Mobilitätsmassnahmen. Für den Oberwert mit 1.0 PP/Whg. sind somit keine Massnah-

men erforderlich. Für den Unterwert sind Massnahmen gemäss Verkehrs- und Mobilitäts-

gutachten umzusetzen. 

Energiekonzept 

Punkt 10 Regelwerk des Masterplans28: 

„10. Neu Arlesheim soll nachhaltig sein. 

Erneuerbare Energien sind zu fördern. Falls die geologische Untersuchung die Grundwas-

sernutzung zulässt, sofern dies ökonomisch tragbar und technisch möglich wird, ist ein Wär-

meverbund durch Grundwassernutzung vertretbar.“ 29 

• Grundwasserwärmenutzung 

Das Gebiet eignet sich für die Nutzung des Grundwassers im südlichen und westlichen 

Bereich des Perimeters. Im östlichen und nördlichen Bereich ist davon auszugehen, dass 

aufgrund eines unterirdischen Felsen kein Grundwasser vorliegt. Sollte sich herausstel-

len, dass eine Grundwassernutzung aufgrund teilweiser geringer Vorkommen unmöglich 

ist, besteht die Option das Areal vom südwestlichen Teil her mit Grundwasserwärme-

pumpen und im nordöstlichen Gebiet mit zusätzlichen Erdsonden zu versorgen. Auf-

grund der gestaffelten Realisierung ist jedoch von einer Arealenergieversorgung mittels 

eines Erdsondenfeldes abzusehen. Eine mögliche Umsetzung der Grundwasserwärme-

nutzung könnte sich wie folgt gestalten: Im Süden des Areals, welcher Teil des Quartier-

plan Neu Arlesheim SUED ist, wird in einem Schöpfbrunnen das Grundwasser hochge-

pumpt. In einem Medienkanal wird das Grundwasser dann vom Schöpfbrunnen zum Si-

ckerbrunnen im Norden auf dem Teilbereichs A des Quartierplan Neu Arlesheim NORD 

geführt. Die einzelnen Gebäude haben eigene Wärmepumpen für die Wärme und das 

Brauchwarmwasser, die Wärmepumpen entnehmen dem Grundwasser Energie. Die Wär-

mepumpen der einzelnen Gebäude beziehen das Grundwasser von der Zuleitung, kühlen 

dieses um max. 3°C bis 4°C ab und leiten das "entwärmte" Grundwasser dann in die 

Rückleitung. 

Die Pumpenanlage wird parallel mit der Realisierung des Areals ausgebaut. Der Medien-

kanal kann neben oder in der Tiefgarage liegen. Für die Gewerbenutzung im Norden kann 

das Grundwasser zur Kühlung in einem gewissen Umfang ebenfalls genutzt werden (mit-

tels „Free Cooling“ oder auch Kältemaschinen). Die Gebäude können parallel zur Realisie-
rung an das Energienetz angeschlossen werden. 

• Photovoltaik 

Dachflächen sind für Photovoltaik vorzusehen. Als wirtschaftliche Lösung eignen sie sich 

besonders für allfällige Eigenverbrauchsgemeinschaften. Mittels einer entsprechenden 

Materialisierung kann eine Minimierung der grauen Energie erreicht werden. Wohnungen 

sollten soweit möglich eine Süd-Orientierung oder eine kombinierte Ost-West-Orientie-

rung aufweisen. 

 

 

 

28 siehe dazu Beilage 2: Planungsbericht Masterplan Neu Arlesheim | 5.1. Regelwerk des Masterplans, Seite 12 

29 siehe dazu Punkt 10. Regelwerk des Masterplans, Seite 12 
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Energiestandard und Nachhaltigkeit 

Um auf die unterschiedlichen Parzellengrössen und Bebauungsstrukturen reagieren und an-

gemessen eingehen zu können, werden im Reglement gemäss Ziffer 9.1 Energiekonzept ver-

schiedene Möglichkeiten geboten, die dem konkreten Projekt entsprechend ihrer Auswahl 

und Anwendung finden sollen. 

• Grundsätzlich werden für die Bebauung innerhalb des Quartierplanperimeters die Ziel-

werte gemäss „SIA-Effizienzpfad Energie“ (SIA 2040) angestrebt. Dieser ist vor der Bau-
gesuchseingabe mit der Gemeinde abzusprechen und für die Baugesuchseingabe zu do-

kumentieren. 

Der „SIA-Effizienzpfad Energie“ (SIA 2040) ist ein Planungsinstrument. Bereits in den frü-
hen Planungsphasen ist es essentiell die Bilanz der nicht erneuerbaren Primärenergie  

und der Treibhausgasemissionen zu kennen und das Kriterium „Energieeffizienz“ zu be-
handeln. 

Der Effizienzpfad beschreibt die grundlegenden Einflussfaktoren nach den drei Phasen 

Erstellung, Betrieb und Mobilität und ordnet diese den verschiedenen, involvierten Akteu-

ren zu. Er definiert Zielwerte für unterschiedliche Nutzungen und bietet ein Berechnungs-

modell, welches als Grundlage für die Neuplanungen und deren Umsetzungen dienen 

soll. 

• Alternativ kann für die Realisierung der Bauten innerhalb des Perimeters der Standard 

Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS), im Minimum Level Silber, oder mit Zustimmung 

des Gemeinderates ein gleichwertiger oder besserer Standard für nachhaltiges Bauen 

zur Anwendung kommen. 

Der SNBS bezieht verschiedene Themen der Nachhaltigkeit mit ein und fokussiert auf 

drei Themen der Nachhaltigkeit: Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. 

Auch hier ist eine Absprache mit der Gemeinde vor der Baugesuchseingabe notwendig. 

4.2.7. Lärmschutzbestimmungen 

Lärmempfindlichkeitsstufe 

Aufgrund der vorgegebenen Mischnutzung, der Lärmbelastung der Kantonsstrasse gilt für 

den Quartierplanperimeter die Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) II nach Artikel 43 Abs. 1b. 

der Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15.12.1986. 

Laut Lärmschutzverordnung (LSV) Art. 43 Abs. 1b. (Stand 01.05.2020) gilt für ES II Folgen-

des: 

„…die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, na-

mentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen; 

Es wurde ein Lärmschutznachweis von der Firma Kopitsis Bauphysik AG erstellt und im An-

hang beigelegt.  
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5 PLANERISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

5.1 Raumplanerische Vorgaben 

5.1.1. Planungsgrundsätze gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG) 

Mit dieser Quartierplanung erfolgt eine Optimierung der baulichen Nutzung und der lagespe-

zifischen Anordnung der Bebauung für das Areal „Neu Arlesheim“ innerhalb des überbauten 
Siedlungsgebietes von Arlesheim. Die Quartierplanung unterstützt resp. hält die Planungs-

grundsätze Siedlung gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) ein.  

So werden folgende Planungsgrundsätze gemäss Art. 3 RPG (Bund) erfüllt:  

• Haushälterische Nutzung des Bodens; 

• Bessere Nutzung einer ungenügend genutzten Bauzonenfläche; 

• Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

• Mischzone / Wohngebiet mit guter Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

Weiter wird der Aufforderung zur Siedlungsentwicklung nach innen sowie zur Schaffung 

kompakter Siedlungen gemäss Art. 1 RPG (Bund) nachgekommen, indem die aktuell unter-

nutzten Parzellen Nrn. 1147, 4249 und 1506 mit der Quartierplanung nachverdichtet wird. 

5.1.2. Anforderungen an Bauzonen nach Art. 15 RPG  

Nach Art. 15 RPG sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 

15 Jahre entsprechen. Zudem müssen neue Bauzonenflächen verschiedene Kriterien erfül-

len (Eignung, Verfügbarkeit, Umsetzung Vorgaben der Richtplanung, keine Kulturlandzerstü-

ckelung, Bedarf trotz Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven).  

Das Quartierplan-Areal war bereits vor der Ortsplanrevision von 2017 eine Bauzone und ist 

seit 2017 der Zone mit Quartierplanpflicht „Neu Arlesheim“ zugewiesen. Das Areal fällt somit 
nicht unter die Anforderungsbeurteilung für neue Bauzonen. Im Weiteren handelt es sich um 

eine Baugebietsfläche an zentralster Lage innerhalb des Siedlungsgebietes.  

5.1.3. Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)  

Das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) sieht gemäss §§ 37 ff. das Planungs-

instrument der Quartierplanung als Sondernutzungsplanung vor. Mit einer Quartierplanung 

kann für einen definierten Teil der Bauzonenfläche von den Bestimmungen der normalen 

Zonenvorschriften abgewichen werden. Eine gebietsmässige Anwendungsbeschränkung 

ergibt sich aus der kantonalen Rahmengesetzgebung nicht. 

Im Weiteren sieht § 15 RBG vor, dass bei verdichteter Bauweise mit einer Quartierplanung 

eine hohe Siedlungs- und Wohnungsfeldqualität gewährleistet werden muss. Durch die vor-

gelagerte Testplanung und die gestalterischen wie auch nutzungsspezifischen Vorgaben in 

Plan und Reglement dieser Quartierplanung wird eine hohe Siedlungs- und Wohnungsum-

feldqualität sichergestellt. Zudem wird für den Teilbereich C ein qualitätssicherndes Varianz-

verfahren verlangt. 
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5.1.4. Kantonaler Richtplan  

In der Richtplangesamtkarte wird das von der vorliegenden Quartierplanung betroffene Areal 

als "Wohngebiet; Wohn-Mischgebiet; öffentliche Bauten und Anlagen; übrige Nutzungen" 

ausgewiesen. Es ist im Raumkonzept dem Raumtyp „Verdichtungsräume der inneren Korri-
dore“ (RK) zugewiesen und als Entwicklungsgebiet (S 2.2) festgesetzt. Die vorgesehene 
Quartierplanung entspricht dieser Festlegung. Weitere Planungsfestlegungen im kantonalen 

Richtplan sind für das Quartierplan-Areal nicht vorhanden. 

 

Abbildung 13: Planausschnitt Richtplan Gesamtkarte, (Quelle: Kantonaler Richtplan Basel-Land), QP-Areal mit schwarzem Punkt 

bezeichnet 

Als Teil des Siedlungsgebiets ist das Quartierplan-Areal von folgenden Planungsgrundsät-

zen bzw. -anweisungen aus den Objektblättern des kantonalen Richtplans betroffen: 

    
Planungsvorgaben Verweis Umsetzung in der  

Quartierplanung 
Verweis 

Transformation von anderen 
Bauzonen zu WMZ insbeson-
dere in den Entwicklungsgebie-
ten 

S1.2. 
PG-a-2 

Wird mit der Quartierplanung 
umgesetzt. 

Kap. 
4.2.4 

Die Siedlungsentwicklung nach 
innen mit dem Ziel einer Erhö-
hung der Einwohner- und Be-
schäftigtendichte ist von kanto-
nalem Interesse. 

S2.1 PG-a Wird mit der Quartierplanung 
umgesetzt. 

Kap. 
4.2.4 

Verdichtete Bauweise und 
Nachverdichtungen sollen, ins-
besondere an mit ÖV gut er-
schlossenen Lagen, quartier- 
und umweltverträglich (massge-
schneidert) erfolgen und eine 
hohe städtebauliche, architekto-
nische und sozialverträgliche 
Qualität aufweisen. Sie sind mit 
Massnahmen zur Erhaltung, 

S2.1 PG-b Wird mit der Gesamtbetrach-
tung des Areals umgesetzt.  
Städtebauliche Qualität über 
Testplanung, Qualitätssiche-
rungsmassnahmen und Vari-
anzverfahren auf dem Baube-
reich C gesichert. 

Kap. 
4.2.2, 
4.2.5 
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Aufwertung oder Entwicklung 
der Aussenräume und sied-
lungsinternen Freiraumqualitä-
ten zu verbinden. 
Hochwertige Verdichtungsge-
biete für Wohn-, Geschäfts- und 
Zentrumsnutzungen 

S2.2 PG-a Wird mit der Quartierplanung 
umgesetzt. Quartierplan ist 
Resultat au seiner städtebauli-
chen, verkehrlichen und land-
schaftsarchitektonischen 
Testplanung über ganz Neu 
Arlesheim, für den Baubereich 
C wird ein Varianzverfahren 
verlangt. 
 

Kap. 3 

Mindestens 75 % der Gesamtflä-
che der Entwicklungsgebiete 
weist eine ÖV-Erschliessungs-
güte B oder besser auf.  

S2.2 PG-a Das QP-Areal weist über die 
gesamte Fläche eine ÖV-Er-
schliessungsgüte A auf  

Kap. 5.2 

Mindestnutzungsdichte 125 
(EW+Besch/ha) 

S2.2 PG-b Im QP-Areal wird Wohn- und 
Gewerberaum für ca. 80- 100 
Personen geschaffen (ca. 220-
280 EW+Besch /ha)  

Kap. 
4.2.4 

Gewerbliche Nutzungen sind 
weiterhin möglich. 

S2.2 PG-c Im QP-Areal sind folgende Nut-
zungsarten zulässig: Wohnen, 
Tankstelle, wenig störende Be-
triebe und Verkaufsfläche bis 
500m2.  

Kap. 
4.2.4 

Standorte für Hochhäuser S2.4 PG-a In Testplanung geprüft: Stand-
ort für Hochhäuser werden 
aus ortsbaulichen Gründen 
(historische Entwicklung der 
Birseckstrasse, geschütztes 
Ensemble gegenüber des QP 
Areals) im Quartierplan nicht 
berücksichtigt 

Kap. 3 

Die Gemeinden [...] berücksichti-
gen die Gefahrenhinweiskarten 
und Gefahrenkarten bei ihren 
raumwirksamen Tätigkeiten. Sie 
legen die notwendigen planeri-
schen und baurechtlichen 
Schutzbestimmungen in ihren 
Richt- und Nutzungsplänen fest. 

L1.3 PA-b Das Quartierplan-Areal ist kei-
nen gravitativen Naturgefah-
ren ausgesetzt 

Kap.  
5.5.1 

 
 

  

Tabelle 5: Synoptische Darstellung PV Kantonaler Richtplan – Inhalte Quartierplan 

5.1.5. Zonenvorschriften der Gemeinde Arlesheim 

Der Zonenplan Siedlung der Gemeinde Arlesheim weist die von der vorliegenden Quartier-

planung umfassten Parzellen Nrn. 1147, 4249 und 1506 aktuell der Zone mit Quartierplan-

pflicht „Neu-Arlesheim“ Das betroffene Areal liegt gänzlich im Siedlungsgebiet. Landwirt-
schaftsgebiet und Waldareal werden durch die vorliegende Planung nicht tangiert.  

Im §11.9 Zonenreglement: Zone mit Quartierplanpflicht: “Neu Arlesheim“ sind die wichtigs-
ten Rahmenbedingungen für das Gebiet festgesetzt: 

• Das Gebiet soll der Wohn- und Geschäftsnutzung dienen. 
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• Aufgrund der Lage, Grösse und der guten Erschliessung eignet sich das Gebiet für eine 

verdichtete Bauweise. 

• Die Bebauung soll einen urbanen Charakter aufweisen und die städtebaulichen Qualitä-

ten des Umfelds erhöhen. 

Die Quartierplanung hat die Etappierbarkeit einer Entwicklung des gesamten Areals aufzu-

zeigen, so dass auch bei mehreren über einen längeren Zeitraum gestaffelten Entwicklungs-

schritten eine qualitativ hochstehende, harmonische Gesamtsituation sichergestellt wird, 

sowohl in den Entwicklungsphasen als auch im Endausbau. 

Mit der Quartierplanung werden im Wesentlichen die folgenden Ziele erreicht: 

• Realisierung einer quartierverträglichen, ortsbaulich zusammenhängenden Bebauung 

• Eine ortsbauliche, architektonische und soziale Verdichtung und Aufwertung des Pla-

nungsperimeters 

• Berücksichtigung der Umwelt sowie der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Nachbar-

schaft 

• Einbezug der übergeordneten Zielsetzung über die Stärkung der Bahnhofstrasse 

• Massvoller und geordneter Umgang mit dem Verkehr 

• Eine haushälterische Nutzung des Bodens 

• Minimierung der Betriebsenergie, der grauen Energie, sowie der Treibhausemissionen 

• Sicherstellung einer nachhaltigen Bauweise 

 

Abbildung 14: Planausschnitt Zonenplan Gemeinde Arlesheim, (Quelle: geoportal Arlesheim, 25.05.2020), QP-Areal rot angelegt. 
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5.2 Verkehr und Infrastrukturen 

5.2.1. Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 

Das Quartierplanareal befindet sich in der kantonalen ÖV-Güteklasse A. In unmittelbarer 

Nähe des Quartierplan Areals mit einer Fusswegdistanz von deutlich weniger als 350 m be-

findet sich der Bahnhof Dornach-Arlesheim. Als Haltestelle der S-Bahnlinie S3 (Delémont - 

Basel – Olten) der SBB, der Postautobuslinien 62, 63, 64, 65, 66, 67 sowie als Haltestelle der 

BLT Tramlinie 10 (Bahnhof Dornach-Arlesheim – Arlesheim (Dorf) - Münchenstein - Bahnhof 

Basel - Stadtzentrum Basel) bildet der Bahnhof Dornach-Arlesheim einen regionalen Knoten-

punkt des öffentlichen Verkehrs und erreicht eine Frequenz der Kursfolge in Stosszeiten von 

weniger als 6 Min. 

5.2.2. Langsamverkehr 

Die Birseckstrasse verfügt beidseitig über ein Trottoir, zudem verläuft entlang der Birseck-

strasse die kantonale Radroute. Der Bahnhof kann direkt über den Steinweg (Erschlies-

sungsstrasse, verkehrsberuhigt) und die Bahnhofstrasse (Trottoir, Fusswegverbindung) er-

reicht werden. Die Anbindung des Quartierplanareals an das Fuss- und Radwegnetz ist somit 

gewährleistet. 

5.2.3. Anbindung an das öffentliche Strassennetz 

Das Quartierplan-Areal ist über den "Steinweg" erschlossen. Im Strassennetzplan der Ge-

meinde Arlesheim ist der Steinweg als Erschliessungsstrasse ausgewiesen. Der Steinweg 

selbst verfügt unmittelbar beim Quartierplan-Areal über einen Anschluss an die Birseck-

strasse als übergeordneten Strassenverkehrsträger.  

Damit wird der Steinweg im nördlichen Teil nicht mit MIV durch das Quartierplan-Areal zu-

sätzlich belastet. 

 

Abbildung 15: Planausschnitt Strassennetzplan Gemeinde Arlesheim, (Quelle: geoportal Arlesheim, 25.05.2020), QP-Areal rot angelegt.  
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5.2.4. Parkierung 

Der Bedarf an Parkplätzen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des kantonalen 

Rechts (§ 70 RBV bzw. Anhang 11/1 RBV). 

5.3 Umweltschutz 

5.3.1. Lärmschutz 

Gestützt auf Art. 43 der Lärmschutzverordnung (LSV) und §12 des kantonalen Umwelt-

schutzgesetzes (USG BL) sind Bauzonen und damit auch Quartierplanungen (Sondernut-

zungsplanungen) einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe (ES) zuzuweisen. 

Bei einer Wohn- und Gewerbenutzung, in denen mit Zuweisung der Nutzungsart der Misch-

zone nach § 21 Abs. 1 RBG gilt im Normalfall gestützt auf die Lärmschutzverordnung (LSV) 

Art.43, Absatz b eine ES II. Bei der Birseckstrasse in Arlesheim handelt es sich zudem um 

eine lärmsanierte Strasse, die Immissionsgrenzwertüberschreitungen von mehr als 5 dB hat. 

In Abweichung zur heutigen Festsetzung der Gemeinde im Zonenplan Siedlung (ES II) wird 

deshalb im Quartierplan die Empfindlichkeitsstufe II festgelegt.  

Die Immissionsgrenzwerte der ES II sind 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht. 

 

Abbildung 16: Ausschnitt Emissionskataster (Quelle: GeoView BL, 24.05.2020), QP-Areal hellrot angelegt. 

Entlang der Birseckstrasse verläuft eine Baulinie, welche im Quartierplan bei der Teilbe-

reichsbegrenzung für den Teilbereich C berücksichtigt wurde. Betreffend Lärmbelastung 

wurde eine Berechnung zur Annäherung des Immissionspegels mittels Abstandsreduktion 

bis auf die Baulinie vorgenommen (Basis: Computermodell der EMPA StL-86+). 

  
Distanz Strassenachse – Baubereich/Baulinie 

(minimal) 
10.40 
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Abstandsreduktion 10 x log 10.40 = 10.2 dB 

Immissionspegel, tags 76.5 dB –10.2 dB = 66.1 dB 

Immissionspegel, nachts 69.0 dB – 10.2 dB = 58.8 dB 

Grenzwertvergleich, tags 66.1 dB – 65 dB (ES III) = 1.1 dB 

Grenzwertvergleich, nachts 58.8 dB – 55 dB (ES III) = 3.8 dB 

  
Tabelle 6: Berechnung zur Annäherung des Immissionspegels mittels Abstandsreduktion 

Die Grenzwertüberschreitungen für die Südwestfassade (höchst belasteter Teil) liegen ge-

mäss Berechnung im Bereich zwischen 1.1 dB und 3.8 dB, ohne Berücksichtigung des Emp-

fangpunktes und unter Berücksichtigung eines Empfangpunktes in 4.5m Höhe (Erdge-

schoss Gewerbe) unter 3 dB. Diesen Grenzwertüberschreitungen können mit gestalteri-

schen Massnahmen am Gebäude, grösseren Abstand zur Strasse oder mittels geeigneter 

Grundrisskonzeption (Anordnung von lärmunempfindlichen bzw. lärmempfindlichen Räu-

men und der Anordnung von lärmabgewandten Lüftungsfenstern) begegnet werden. Ein ent-

sprechender Nachweis ist im Rahmen des Varianzverfahren und im Baugesuch zu erbrin-

gen.  

5.4 Schlussfolgerung für die Quartierplanung  

Im Rahmen der Quartierplanung muss die Lärmbelastung durch den Strassenverkehr mit 

Ausnahme der Zuweisung der Empfindlichkeitsstufe nicht näher betrachtet werden. 

5.4.1. Bodenschutz (Altlasten) 

Gemäss dem "Kataster belasteter Standorte Basel-Landschaft online" (www.geoview.bl.ch; 

24.05.2020) liegen innerhalb des Quartierplanperimeters keine Belastungen des Unter-

grunds vor.  

Der Kataster garantiert jedoch nicht, dass für die Parzellen, welche nicht im Kataster aufge-

nommen wurden, eine Belastung mit umweltrelevanten Stoffen gänzlich ausgeschlossen 

ist. Insbesondere befindet sich auf der Parzelle 1147 ein Betriebsstandort für eine Tankstelle. 

Sollten bei der Realisierung des Bauvorhabens auf diesem Grundstück verunreinigter Aus-

hub oder Bausubstanz gefunden werden, ist das AUE, Fachstelle Abfall bzw. Altlasten unver-

züglich zu informieren, damit dieses über die gesetzeskonforme Entsorgung des belasteten 

Materials entscheiden kann. Dazu verpflichten auch §§ 35 und 36 des Umweltschutzgeset-

zes des Kantons Basel-Landschaft. 

5.4.2. Gewässer- und Grundwasserschutz 

Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Quartierplanperimeters und das 

betroffene Gebiet ist von keiner Grundwasserschutzzone überlagert. Allerdings befindet sich 

der Perimeter innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au (Gewässerschutzverordnung, 

GSchV Art. 29 Abs. 1a). Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) soll mit dem Gewäs-

serschutzbereich Au erreicht werden, "dass alle nutzbaren Grundwasservorkommen unge-

schmälert erhalten bleiben und ihre wichtige Rolle im gesamten Ökosystem und als Trink-

wasserressource der Schweiz auch in Zukunft erfüllen können." Er umfasst "die nutzbaren 

Grundwasservorkommen und die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete." Es sind somit 
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die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutz des Gewässers zu treffen 

und im Rahmen des Baugesuchverfahrens nachzuweisen.  

Im Bereich des Teilbereichs C ist eine Wasserentnahmestelle für die Grundwasserwärme-

nutzung für die Nutzungen im Quartierplan Neu Arlesheim SUED und Neu Arlesheim NORD 

vorgesehen. Die Grundlagen zur Prüfung der Bewilligung (Standardauflagen) der Grundwas-

ser-Wärmenutzungsanlage werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahren eingereicht. 

Es sind somit die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutze des Gewäs-

sers zu treffen und im Rahmen des Baugesuchverfahrens nachzuweisen. 

5.4.3. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Mit den Neubauprojekten sind keine Anlagen geplant, welche gemäss Anhang der Verord-

nung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV) der Umweltver-

träglichkeitsprüfung unterstellt sind. Im Rahmen der Quartierplanung ist daher keine Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Artikel 10a des Umweltschutzgesetzes 

(USG) erforderlich. 

5.5 Kulturgüter und Naturwerte 

5.5.1. Denkmal- und Ortsbildschutz 

Gemäss dem kantonalen Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) sind zur Er-

haltung der schutzwürdigen Ortsbilder und der wertvollen Bausubstanz im Rahmen der Nut-

zungsplanung entsprechende Schutz- und Schonzonen zu erlassen.   

Im kantonalen Bauinventar (BIB) für die Gemeinde Arlesheim (August 2006) sind keine Ob-

jekte auf dem Quartierplan-Areal erfasst. 

In unmittelbarer Umgebung, an der Birseckstrasse 84-98 befinden sich, die 1918 durch E. 

Gübelin (Architekt) und dem Baubüro Schappe entworfenen vier Vierfamilienhäuser, die Auf-

trages der Industriegesellschaft Schappe als kostengünstige Wohnungen für die eigenen 

Angestellten errichtet wurden. Diese Gebäudegruppe ist im BIB als kommunal geschütztes 

Objekt aufgeführt (Inventarnummer 2763003 ff.).  

Im Rahmen, des im Quartierplanreglement für den Teilbereich C (Parzelle 1147) geforderten 

Varianzverfahren kann spezifisch auf diese ortsbildliche Qualität reagiert werden. 

5.5.2. Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)  

Das ISOS führt keine Objekte oder Baugruppen innerhalb des Quartierplan-Areals auf. Auch 

angrenzend zum Quartierplan sind im ISOS keine Objekte oder Baugruppen vermerkt. 

5.5.3. Archäologie 

Die Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz BL (RBV BL) sieht zur Sicherung von 

archäologischen Stätten und Zonen eine archäologische Schutzzone vor (§ 19). Weder das 

Quartierplan-Areal noch angrenzende Areale sind durch eine archäologische Schutzzone be-

troffen. 

5.5.4. Naturwerte 

Nach § 11 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) sind 

schützenswerte Naturobjekte raumplanerisch zu sichern.  
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Für das Quartierplan-Areal sind im aktuellen Zonenplan Siedlung der Gemeinde Arlesheim 

keine geschützten Naturobjekte festgelegt. 

5.6 Sicherheit 

5.6.1. Naturgefahren 

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt 

auf Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), hinsichtlich der baulichen Eig-

nung mögliche Naturgefahren-potenziale zu berücksichtigen. 

Gemäss Naturgefahrenkarte (NGK) des Kantons BL ist das Areal keinen gravitativen Gefähr-

dungen (Überschwemmung, Rutschung und Steinschlag) ausgesetzt. Somit müssen in der 

Quartierplanung keine Gefahrenzonen ausgeschieden werden. 

5.6.2. Störfall 

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallver-

ordnung (StFV) haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigun-

gen infolge von Störfällen zu schützen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist die Risikorele-

vanz bei der angestrebten Siedlungsentwicklung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu prüfen.  

Die Birseckstrasse gilt als störfallrelevante Anlage ohne Konsultationsbereich bzgl. Störfall-

verordnung. Die Birseckstrasse ist beim Transportrisiko Chemie als mittel/klein eingestuft. 

Weitere Betriebe oder Verkehrsanlagen, welche der Störfallverordnung unterstehen, tangie-

ren das Quartierplan-Areal nicht.  

Die Bahnanlagen sind im Bereich des Quartierplanareals unter der Unerheblichkeitslinie. 

5.6.3. Nicht-ionisierende Strahlung 

Nach Art. 1 der eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strah-

lung (NISV) sind Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung zu 

schützen. Gemäss NIS-Immissionskataster 2016 beträgt die Feldstärke der nichtionisieren-

den Strahlung auf dem Quartierplanareal rund 0.2-1.0 V/m und ist somit unbedenklich (Kon-

sultation GeoView BL, 24.05.2020). 

5.6.4. Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen 

Unter § 95 RBG sind die gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern und 

Gewässern einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können jedoch 

mit Baulinien reduziert werden.  

Auf das Quartierplan-Areal wirkt eine kantonale Strassenbaulinie entlang der Birseckstrasse. 

Entlang des Steinweges gilt der gesetzliche Grenzabstand. Die Festlegung der Teilbereiche 

erfolgte dahingehend, dass die Baulinie bzw. der gesetzliche Grenzabstand eingehalten wer-

den. Die Abstände gegenüber Verkehrswegen sind im Rahmen der vorliegenden Quartierpla-

nung somit eingehalten. 

5.6.5. Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG-BL. 

Werden die gesetzlichen Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen unterschrit-

ten, müssen gemäss § 94 RBG entsprechende Näher- und/oder Grenzbaurechte grundbuch-

rechtlich eingetragen werden. 
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Der Grenzabstand gegenüber den Parzellen Nrn. 1144, 1143 und 3651 wird im Rahmen der 

vorliegenden Quartierplanung grundsätzlich eingehalten.  

Unterirdische Bauten, die entlang der Nachbargrenze unterhalb des gewachsenen Terrains 

liegen, können gemäss § 65 Abs. 1 RBV-BL an oder mit schriftlicher Zustimmung des Nach-

barn auf die Grenze gestellt werden. 

Im Rahmen der Quartierplanung wird davon ausgegangen, dass eine Beanspruchung einer 

Zustimmung der Eigentümer der Nachbarparzellen nicht erforderlich ist, ausser wenn der 

Grenzabstand unterschritten wird. 
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6 AUSWIRKUNG UND REGELUNGSBERDARF DURCH DIE QUARTIERPLANUNG 

6.1 Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen 

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung Neu Arlesheim SUED werden für den Perimeter der 

Quartierplanung eigenständige Nutzungs- und Bauvorschriften formuliert. Diese Vorschrif-

ten sind formell und inhaltlich für die geplanten Überbauungen und Nutzungen im Perimeter 

zonenrechtlich abschliessend und von den übrigen Vorschriften der kommunalen Nutzungs-

planung (Zonenplan und Zonenreglement) unabhängig. 

6.2 Kostenfolge zu Lasten der Gemeinde 

• Der Quartierplanperimeter gilt bezüglich Erschliessung mit Strasse, Wasser und Abwas-

ser als erschlossen und gilt daher als baureif. Aus diesem Grund sind diesbezüglich keine 

Investitionen seitens der Gemeinde zu erwarten. 

• Falls für die Prüfung von Energie- und Nachhaltigkeitsthemen externe Gutachter 

und/oder Fachpersonen durch die Gemeinde direkt, oder indirekt zugezogen werden, sind 

Kostenfolge vollumfänglich von der Gemeinde zu zahlen. Es handelt sich um den Teilbe-

reich C. Der Gemeinde obliegt es somit einen Teil der verursachten Mehrkosten, die im 

speziellen durch diese Pflicht entstehen selbst zu tragen. 

• Da der Baumbestand beim Teilbereich C entlang des Steinwegs ein ortsprägender Cha-

rakter hat, sollen diese möglichst erhalten werden. Je nach Resultat des Varianzverfah-

rens werden hier Ersatzpflanzungen notwendig. § 20 Allee / Baumreihe des Zonenregle-

ments sieht dazu Folgendes vor: "Bei Teilen von Baumreihen und Alleen, die nicht auf öf-

fentlichem Grund realisiert werden können, strebt die Gemeinde mit angrenzenden Grund-

eigentümern Lückenschliessungen durch Pflanzungen auf privatem Grund mittels Verein-

barungen an. Solche Vereinbarungen sind für die privaten Grundeigentümer fakultativ. 

Pflanzungen auf privatem Grund im Rahmen solcher Vereinbarungen werden von der Ge-

meinde finanziell und hinsichtlich der Umsetzung unterstützt." 

Die Planungsvereinbarung zum Masterplan zwischen der Gemeinde und den Beteiligten 

Grundeigentümern vom 29.September 2016 sieht unter Punkt 4.2 Berechnungsmodell die 

Möglichkeit einer nicht monetären Abgeltung für Infrastrukturbeiträge vor. Somit kann 

die der übergeordneten Planung dienenden Alleebepflanzung als Teil eines solchen Bei-

trags verstanden werden. 

Dies ist Teil des privaten Regelungsbedarf und muss im Rahmen des Quartierplanvertra-

ges verhandelt und abschliessend geregelt werden. 

6.3 Privatrechtlicher Regelungsbedarf 

Für die Quartierplanung Neu Arlesheim SUED besteht Stand 12. November 2024, folgender 

privatrechtlicher Regelungsbedarf, der im Quartierplanvertrag zu definieren ist: 

• Alle Dienstbarkeiten, die für die Realisierung und die quartierplangemässe Funktionalität 

der Überbauung, notwendig sind. 

• Themen zwischen den Eigentümern der Quartierplan-Parzellen: 

• Der Umgang bezüglich den Grenzabständen für Klein- und Anbauten gemäss Kapitel 

4.2.3. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten | Klein- und Anbauten. 
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• Unterirdische Einstellhalle 

• Prüfung der Möglichkeit eines Wärmeverbundes– Schnittstelle zum Quartierplan Neu 

Arlesheim NORD. 

• Gegenseitige Vereinbarungen, welche sich aus dem Verkehrs- und Mobilitätsgutach-

ten ergeben. 

• Themen zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern innerhalb des Perimeters: 

• Alleebepflanzung 

• Infrastrukturbeiträge und damit verbundene öffentliche Dienstbarkeiten (Geh- und 

Nutzungsrecht) 
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7 PLANUNGSVERFAHREN 

7.1 Verfahrensbeteiligte 

  

Aufraggeber Einfache Gesellschaft QP Neu Arlesheim SUED 

Quartierplanung Fox Wälle Architekten SIA | 4144 Arlesheim 

Gemeinde Arlesheim Bauverwaltung 

 Baukommission 

 Natur-, Umwelt- und Energiekommission (NUEK)  

 Gemeinderat 

 Gemeindeversammlung 
Kanton Basel-Land-
schaft 

Arealbaukommission 
Amt für Raumplanung (Vorprüfung Quartierplanung)  
Regierungsrat (Genehmigungsbehörde) 

  

Tabelle 7: Verfahrensbeteiligte Quartierplanverfahren Neu Arlesheim SUED 

 

   
Eigentümer Parzelle Machbarkeit | Projektentwickler 

Coop Pronto AG 1147 Varianzverfahren 

Einfache Gesellschaft 
André Sérieys & 
Beatrice Sérieys-Heller 

4249 - 

Petra Graber-Brunella 1506 - 
   

Tabelle 8: Eigentümerschaft der Parzellen auf dem Quartierplanperimeter Neu Arlesheim SUED 

7.2 Erste kantonale Vorprüfung 

Die Firma Blauhut AG hat das Projekt am 16. September 2020 der Arealbaukommission mit 

einem Brief zur Vorprüfung eingereicht. Der erste Vorprüfungsbericht vom 24. November 

2020 befindet sich in der Beilage.  

Im Wesentlichen wurden folgende Themen besprochen:  

• Der Begriff Baufeld ist im Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) definiert und sollte nicht 

in anderem Sinne verwendet werden. Er sollte in den gesamten zum Quartierplan dazu-

gehörenden Unterlagen ersetzt werden. Die Kommission schlägt vor die Teilbereichsbe-

zeichnung (A, B, C) zu verwenden. Es sollten auch bei den Wegflächen gängige Begriffe 

z.B. Erschliessungsfläche verwendet werden.  

• Die Ein- und Ausfahrt der Autoeinstellhalle muss im Baubereich C mindestens 10 m zur 

Einmündung des Steinwegs in die Birseckstrasse aufweisen, damit ein konfliktfreies Ein-

fahren in die Tiefgarage ermöglicht wird. Die Erschliessung erfolgt vollständig über den 

Steinweg.  

• Bauten und Anlagen im Gewässerschutzbereich Au sind über dem mittleren Grundwas-

serschutzspiegel zu erstellen. Daher müssen im Quartierplan die Koten der unterirdi-

schen Bauten angegeben werden. Die unterirdischen Baubereiche sind nur orientierend 

darzustellen. 
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• Um die Baumreihe entlang der Birseckstrasse zu ermöglichen ist die westliche Abgren-

zung des Teilbereichs entsprechend zu verschieben.  

• Die farbliche Darstellung der Nutzungen ist zu verbessern.  

• Die Teilbereiche B und C liegen 7.5 m entfernt und der Abstand ist recht schmal. Bei 

Gebäudehöhen von fünf bis sieben Vollgeschossen kann es zu ungünstigen Belich-

tungsverhältnissen führen. 

• Die Formulierung «Möglicher Standort für Spielplatz» Soll auf «Bereich für Spielplatz» 

geändert werden.  

• Der Baumbestand entlang des Steinwegs und der Birseckstrasse ist zu erhalten. Der 

Erhalt der Bäume ist im Quartierplan verbindlich zu sichern.  

• Die Notfallzufahrt kann orientierend dargestellt werden und muss verbindlich festgelegt 

werden. Die Notzufahrt soll nur orientierend dargestellt werden und sind vor den Haus-

zugängen sicherzustellen.  

• Im Quartierplanreglement sind die beiden Absätze 2 und 3 zu bis auf den Satz «Die städ-

tebauliche Qualität ist über den Quartierplan gesichert» zu streichen.  

• Grundsätzlich ist das Quartierplanreglement als Rechtssatz zu verstehen und die fest-

gelegten Begriffe sollen auch so ausgedrückt werden.  

• Die Anzahl der Stammparkplätze pro Wohnung soll herabgesetzt werden, da im Bauge-

suchsverfahren keine Herabsetzung möglich ist.  

• Die Zuordnung der Lärm- Empfindlichkeitsstufe (ES) ist basierend auf der geplanten Nut-

zung gemäss Art. 43 Lärmschutzverordnung (LSV) vorzunehmen. Da die im Quartier-

plan festgelegte Nutzungsart hauptsächlich Wohnen ist, ist dem Quartierplanareal die 

ES II zuzuordnen. Für die Zu- und Abfahrten in die Tiefgarage ist mit einem Lärmschut-

zunachweis der Beurteilungspegel (Lr.) gemäss Kapitel 3 bis 7 und Anhang 6 LSV auf-

zuzeigen.  

• Die erwartete Verkehrserzeugung und ihre Auswirkungen auf das umliegende Kantons-

strassennetz und ÖV-Netz sind darzustellen und ihre Verträglichkeit ist zu beurteilen. 30 

 

7.3 Öffentliches Mitwirkungsverfahren 

Gestützt auf § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz (RGB) wurde durch die Ge-

meinde Arlesheim das öffentliche Mitwirkungsverfahren zur Quartierplanung Neu Arlesheim 

Süd durchgeführt. Die Bevölkerung wurde durch die Publikation im Wochenblatt Nr. 37 vom 

10. September 2020 und im Amtsblatt Nr. 38 vom 17. September 2020, sowie auf der Ge-

meindehomepage auf die öffentliche Mitwirkung aufmerksam gemacht. Insgesamt sind 

fünf Mitwirkungseingaben eingegangen. Die Anliegen sind bereits ganz oder teilweise be-

rücksichtigt. Der vom Gemeinderat unterzeichnete Mitwirkungsbericht wurde diesem Doku-

ment als Anhang beigelegt, in welchem auch dargestellt ist wie auf die Mitwirkung eingegan-

gen wurde.  

 

30 siehe dazu Anhang 4: Rückmeldung der Kantonalen Arealbaukommission (ABK) sowie Stellungnahme der Planer vom13. August 

2020 
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7.4 Naturinventar 

Die Firma Salathé Rentzel Gartenkultur hat am 18. März 2021 das Grundstück begutachtet 

und die vorhandenen Naturwerte/-potentiale erhoben und dokumentiert. Das ist diesem Do-

kument zur Anschauung beigelegt.  

7.5 Gemeinderatssitzung 22.06.2021 

Der Gemeinderat behandelt die Stellungnahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahren und 

berichtet folgendes. Die Gebäudehöhen und die maximale Geschosszahl werden anhand ei-

ner Höhenkote (m ü. M.) definiert. Die Quartierplanung erfüllt bereits die Wünsche einer so-

zialen Durchmischung. Das Begehren nach einer Fussgängerbrücke wird grundsätzlich be-

grüsst und von der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die Hanglage zwischen der Birseck-

strasse und der Bahnhofstrasse erlaubt eine höhere Verdichtung und entlastet diese. Die 

ortsbauliche Verträglichkeit ist mehr durch die ortsspezifische Interpretation und Lage der 

Baukörper zu suchen. Die Hinweise zur Förderung der Biodiversität wurden zur Kenntnis ge-

nommen und es werden im Reglement bestimmte Massnahmen behandelt. 31 

7.6 Neues Konzept „Autofreies Wohnen“ 

Die detaillierte Projektstudie der Parzelle A wurde nach der Beurteilung der kantonalen Kom-

mission und dem Bericht des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens erstellt. Es handelt sich 

um ein Konzept für autofreies Wohnen. Die Lage ist von Experten als sehr gut eingeschätzt 

worden. Die Parzellen 1506 und 4249 weisen die ÖV-Güteklasse A auf. Die notwendige An-

zahl Besucher-Parkplätze ist in jedem Fall zu erstellen. Die Parzelle 1506 soll autofrei werden 

und die Parzelle 4249 autoreduziert. Es sind spezielle Massnahmen notwendig, um das 

Funktionieren des Mobilitätskonzepts sicherzustellen. Der Standort für autofreies Wohnen 

eignet sich optimal, die ÖV-Erschliessung ist perfekt, die Einkaufsmöglichkeiten befinden 

sich in Gehdistanz, das Angebot für Velo-Abstellplätze ist für beide Parzellen ausseror-

dentlich hoch. Die Tram- und Busstation Dornach, befindet sich 300 Meter Fussdistanz. Der 

Steinweg ist in der 30er Zone und für Velofahrer/innen gut geeignet. Ab der Schappe gibt es 

einen durchgehenden Veloweg via Münchenstein der bis in die Stadt Basel führt. Die Mieter 

haben in 150m Fussdistanz ein Mobility-Standort mit einem Combi. Die gute Erschliessung 

mit dem öffentlichen Verkehr ermöglicht ohne Probleme eine Mobilität ohne Auto. Die Mie-

ter/innen werden in die Mobilitätsdienstleistungen zur Nutzung der Mobilitätsangebote ein-

geführt. Die Projektstudie 2 zeigt eine Wohnungsausrichtung nach Nordwest und den Ein-

gang am Steinweg. Die Studie hat eine Veloeinstellhalle, welche durch eine befahrbare 

Rampe erschlossen wird. Zwei Besucherparkplätze werden parallel entlang dem Steinweg 

angeordnet. Durch den gemeinsam angeordneten Zugangsweg und Spielplatz wird die na-

türliche Verbundenheit der beiden Parzellen verstärkt.  

 

7.7 Präsentation NUEK und Baukommission 

Das Vorprojekt des Quartierplanverfahrens Neu Arlesheim SUED wurde den beiden Kommis-

sionen Natur-, Umwelt- und Energiekommission NUEK und der Baukommission BAUKO vor-

gestellt.  

Der Gemeinderat wird auf Basis dieser Empfehlungen einen Gemeinderatsbeschluss fassen, 

wie der Quartierplan weiterbearbeitet werden soll.  

 

31 siehe dazu Anhang 6: Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | Mitwirkungsbericht | Beschlussfassung 18.05.2021 
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Die NUEK empfiehlt, dass zwei kronenbildende Bäume auf den Teilbereichen A und B zu 

pflanzen sind. Das Vorprojekt zeigt Grundstücksflächen ohne Untergeschoss zwischen dem 

Steinweg und der Südfassade (Strassenabstand), Im Bereich des Kinderspielplatzes auf 

dem Teilbereich A und in der nordwestlichen Grundstücksfläche des Teilbereichs B. In die-

sen Grundstücksflächen ohne Untergeschoss ist das Pflanzen eines kronenbildenden Bau-

mes möglich.  

Die NUEK empfiehlt Photovoltaik-Anlagen auf den beiden obersten Dachflächen der beiden 

Baufelder A1 und B1. Es wurde empfohlen, dass jedes Gebäude eine begrünte Fassade hat. 

Die Begrünung kann mit einer Kletterpflanze erfolgen (sog. bodengebundene Begrünung). 

Es muss nicht ein „wall garden“ (sog. fassadengebundene Begrünung) sein.  

Die Punkte der NUEK zum Teilbereich C, wie die Anzahl der Bäume, wurden bereits vorgängig 

separat abgehandelt und waren nicht Gegenstand dieses Gesprächs.  

Die Baukommission hat erkannt, dass der Masterplan im Teilbereich B und C aus wohnhy-

gienischer Sicht suboptimal ist. Der Abstand von 7m zwischen den Gebäuden wird als zu 

gering angesehen.  

Für das den Teilbereich C sollen Vorgaben im QP-Reglement geschaffen werden, welche den 

Abstand zwischen den beiden Teilbereichen B und C berücksichtigt. 

Das Anliegen wird in einem weiteren Grundeigentümergespräch abgehandelt und der Quar-

tierplan SUED soll nochmals der Baukommission vorgestellt werden. 32 

7.8 Runder Tisch zum weiteren Vorgehen mit Gemeinde Arlesheim  

Am 26. Oktober 2022 setzte sich die Gemeinde Arlesheim mit den Grundeigentümern und 

Planern an den Runden Tisch um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ausgangslage der 

Sitzung waren folgende Themen:  

• der geringe Abstand zwischen den Baukörpern von 7 m 

• der an einen rechtskräftigen Quartierplan gebundene Verkauf der Parzelle 4249  

• die hohen Dichteverhältnisse des Masterplans 

Die Gemeinde Arlesheim empfehlt zwei Varianten als Ansätze um die Konflikte zu überge-

hen. Eine Variante ist die Anpassung der Ausrichtung der Baukörper. Der zweite Ansatz ist, 

dass auf dem Teilbereich das Ausnützungsmass von 1.6 auf 1.4 reduziert. 

Die städtebaulichen Anforderungen müssten in einem geeigneten Verfahren abgehandelt 

werden. Das Quartierplanverfahren sei das falsche Instrument für Bebauungen auf einer klei-

nen Parzelle, die in Privatbesitz ist. Aufgrund der bekannten Dichtwerte ist auch ein Varianz-

verfahren in Frage zu stellen. Fox Wälle Architekten brachten die Idee eines Workshopver-

fahrens ein. Im Gegensatz zum Wettbewerb können Planungsstände laufend angepasst 

werden. Die Blauhut AG bevorzugte ein Varianzverfahren mit mehreren Planungsteams, da 

die Ziele von Beginn definiert sind und ein Programm vorliegt. Die Baukommission bringt ein, 

dass der Studienauftrag nach SIA 143 das optimale Instrument sei, da er die Vorteile des 

Workshops und Wettbewerbs kombiniere. Um die Bebauungsqualität zu sichern, seien be-

stimmte Rahmenbedingungen wichtiger als Anpassungen in der Dichte. Resultierend aus 

 

32 siehe dazu Anhang 7: Protokoll Fox Wälle Architekten, Behördengespräch, Gemeinde Arlesheim, 4.05.2022 
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der Diskussion nach dem richtigen Planungsinstrument, einigte man sich schlussendlich da-

rauf, dass ein Studienauftrag für den Teilbereich C, das richtige Planungsinstrument sei.  

Nach der Diskussion des richtigen Planungsinstruments wurde die richtige Bebauungsvari-

ante besprochen. Es wurde die Neuorientierung der Wohnungen und der damit verbundenen 

Teilbereiche diskutiert. Der Quartierplan und das Reglement sollen an das Projekt von Fox 

Wälle Architekten angepasst werden. Damit sich die Abstandspolygone überschneiden dür-

fen, muss eine hochwertige Umgebung und Bebauungsqualität nachgewiesen werden. Es 

wurde empfohlen auch Vorgaben für die Aussenraumgestaltung auf dem Teilbereich C zu 

definieren. Da direkt an der Fassade Balkone an den Aussenraum angrenzen und einem an-

deren Grundeigentümer gehören.  

Für das weitere Verfahren sollte eine Arbeitsgruppe von Mitgliedern der Grundeigentümer, 

der Baukommission, des Gemeinderates und der Verwaltung sich beraten und die Rahmen-

bedingungen zur Sicherung der Bebauungsqualität bestimmen. 33 

Das QR soll mit der Regelung zum Gebäudeabstand ergänzt werden. Der Gebäudeabstand 

nach RGB § 91 (gegenseitiger Grenzabstand) soll nachgewiesen werden. 

7.9 Landschaftskonzept 

Die Schneider Gartengestaltung AG in Oberwil hat mit den Erkenntnissen und Empfehlungen 

aus den Naturinventar ein Landschaftskonzept für den Quartierplan erarbeitet.  

7.9.1. Planungsziele  

Die Parzelle 4249 besteht hauptsächlich aus Kiesflächen. Aufgrund der bestehenden Vege-

tation, aus Weiden, anderen Kleinsträuchern, Brombeeren und einer kleinen Wiesenfläche, 

gilt sie als Ruderalfläche. Der Aussenraum der Überbauung soll für die Bewohner/innen at-

traktive, neue Begegnungs- und Aufenthaltszonen anbieten. Für die Kinder sollen Spielberei-

che geschaffen werden und es sollen Flächen für die Waldbodenvegetation mit geophyten-

reicher Bepflanzung geschaffen werden. Durch die einheimische Bepflanzung und klare 

Strukturierung diverser Flächen wird die Biodiversität und kleinräumliche Vernetzung von 

Habitaten gefördert. Die Durchgängigkeit der Kleintiere und deren Lebensraum ist dadurch 

gesichert.  

7.9.2. Planungsmassnahmen 

Im Umgebungsplan werden diverse Aussenräume festgelegt. Es sind private Bereiche vor-

gesehen und Bereiche, die von allen Bewohnern der Überbauung sowie der Öffentlichkeit 

(Spielplätze) zugänglich sind. Die zugänglichen Bereiche sind zentraler positioniert, aus-

serhalb dieser Bereiche wurden Flächen für standorteinheimische Bepflanzung und Förde-

rung der Biodiversität vorgesehen. Diese Bereiche werden von den Bewohnern weniger fre-

quentiert und dort werden Totholzstrukturen mit Steinen, Steinaufschüttungen und Sandlin-

sen positioniert, die als Entwicklungsraum für Kleintiere dienen und deren Vermehrung för-

dern. Dank der verschiedenen Verrottungsstadien der Baumstammstrukturen finden unter-

schiedliche Bienenarten im Totholz ein breites Nistangebot. Das Totholz bietet nicht nur Bie-

nen, sondern auch Käfern, Fliegen, und sogar Schmetterlingen einen Lebensraum. Viele Bie-

nen sind Erdnister und graben Gänge im Sand und legen ihre Eier sorgfältig in den errichteten 

 

33 Siehe dazu Anhang 8: Protokoll, Runder Tisch, Gemeindeverwaltung Arlesheim, 29.10.2022 

 



Planungsverfahren 

Quartierplanung Neu Arlesheim SUED | Quartierplanbericht | Stand 10. Juni 2025 47 

Zellen ab. Da solche Stellen in der Natur immer seltener vorkommen, bietet sich die weniger 

frequentierte Fläche ideal für eine Sandlinse.  

Die Ansaat der Privatgärten ist mit Blumenrasen geplant, sie bietet, auf Grundlage der privat 

ausgestalteten Pflege, die Chance einen naturnahen Charakter der Nutzfläche zu entwickeln.  

Nach Empfehlung der Experten im Naturinventar, wird ein grosskorniger (Acer platanoides) 

und ein kleinkorniger Baum (Sorbus aria) an einer ruhigen Fläche gesetzt die keine unterirdi-

sche Bauten hat.  

Die beschriebenen Massnahmen dienen dem Ziel der Erhöhung der Biodiversität zur klein-

räumigen Vernetzung von Habitaten für Fauna und Flora und dem ökologischen Ausgleich 

innerhalb des Siedlungsbereichs.  

Im Allgemeinbereich wird eine Begegnungszone mit Sitzgelegenheiten festgeschrieben und 

zwei Spielbereiche. Der zentralere Bereich dient für kleinere Kinder, für das Sandspiel. Der 

weitere von den Häusern entfernte Bereich ist als Rasenfläche definiert, er dient für Ballspiel 

oder ähnliches, für grössere Kinder und Jugendliche.  

7.10 Zweite kantonale Vorprüfung 

Der zweite kantonale Vorprüfungsbericht wurde am 28.06.2024 an die Gemeinde Arlesheim 

übermittelt.  

Da sich zwischen dem ersten und dem zweiten Zwischenbericht Widersprüche zeigten, ha-

ben die Architekten ein Behördengespräch am 16.07.2024 organisiert.34 Die Gemeinde Arle-

sheim hat abschliessend die kantonalen Vertreter und Architekten zu einer gemeinsamen 

Sitzung eingeladen um die finalen Dokumente strukturell zu bereinigen.  

Die Rückmeldung aus der zweiten Vorprüfung bezieht sich insbesondere auf die Aussen-

raumgestaltung und den Teilbereich C und das quartierplanübergreifendes Mobilitätskon-

zept.  

Wesentliche Aussagen zur Aussenraumgestaltung waren, dass einheimische Bäume ver-

wendet werden. Der beigelegte Umgebungsplan hatte einen orientierenden Charakter, daher 

kam die Forderung, welche die präzisere Umgebungsgestaltung sowohl im Quartierplan als 

auch im Quartierplanreglement einfliessen lassen sollte.  

Weiter sollen beim Teilbereich C Rahmenbedingungen definiert werden, die ein qualitätvolles 

Varianzverfahren sichern sollten. Folgende Begriffe gelten als Bedingungen für den Teilbe-

reich C: Qualitätssicherung, zulässige Nutzungsarten, zulässige BGF, Lärmempfindlichkeits-

stufe, Geschossigkeit, Energieeffizienz, Sicherstellung der öffentlichen Nutzungen, Ver-

kehrserschliessung, Grün- und Freiraumkonzept.  

Das Mobilitätskonzept soll über alle Teilbereiche ergänzt werden und die Gemeinde soll sich 

auf eine gesetzliche Grundlage zur Parkplatzreduktion entscheiden. Nachdem im zweiten 

Zwischenbericht ein neues quartierplanübergreifendes Mobilitätskonzept gefordert war, 

wurde die Firma Pini dafür beauftragt.  

Die Einstellhalle sollte durch eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt zwischen den Teilbereichen 

B und C erschlossen werden. Die unterirdische Parkierung musste zusammenhängend ge-

staltet werden. Es gibt eine Einfahrt in Teilbereich B und eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt 

in Teilbereich C. Die Einfahrt im Teilbereich B kann temporär als Ausfahrt genutzt werden, 

 

34 Anhang 9: Protokoll Behördengespräch Nr. 1 vom 16.07.2024 
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bis die gemeinsame Ausfahrt im Teilbereich C fertiggestellt ist. Die oberirdische Zufahrt zur 

Tankstelle erfolgt von der Birseckstrasse her.  

Die bestehenden Bäume entlang des Steinwegs haben einen ortsprägenden Charakter und 

sollen möglichst erhalten bleiben. Es darf ein Baum für die Zufahrt zur Einstellhalle entfernt 

werden.  

Die bestehenden Bäume entlang der Birseckstrasse sind bereits vom Kanton im Rahmen 

der Strassenerweiterung für die kantonale Veloroute gefällt worden.  

7.11 Quartierplanübergreifendes Mobilitätskonzept  

Die Firma Pini wurde für das Mobilitätskonzept beauftragt. Entsprechend dem Verkehrs- und 

Mobilitätskonzept wurden für die Wohnnutzung Ober- und Unterwerte gesetzt.35  

Die maximale Anzahl Auto-Abstellplätze beträgt für Teilbereich A: 2 Besucher-PP, Teilbereich 

B: 13 Stamm- und Besucher-PP, Teilbereich C: 48 Stamm- und Besucher-PP.  

7.11.1. Teilbereich A 

Der Teilbereich A ist autofrei und hat somit keine Stamm Parkplätze. Für die Besucherpark 

plätze hat es einen Oberwert von 0.3 und einen Unterwert von 0.1 pro Wohnung. Für das 

autofreie Wohnen wurden Massnahmen definiert. 

 

Bei Verwendung des Unterwertes von 0.7 Stamm- und Besucher-PP sind pro Wohnung  

Massnahmen umzusetzen. 

7.11.2. Teilbereich B 

Der Teilbereich B hat einen Oberwert von 1.1 Stamm- und Besucher-PP pro Wohnung und 

einen Unterwert von 0.7. Bei Verwendung des Oberwerts sind mindestens 0.7 Velo Abstell-

plätze pro Zimmer für Bewohner vorzusehen. 

7.11.3. Teilbereich C 

Der Teilbereich C hat einen Oberwert von 1.1 Stamm- und Besucher-PP pro Wohnung und 

einen Unterwert von 0.6 pro Wohnung. 

Bei Verwendung des Oberwerts von 1.1 Stamm und Besucher-PP pro Wohnung sind min-

destens 0.7 Velo- Abstellplätze pro Zimmer für Bewohner und Besucher vorzusehen. Bei Ver-

wendung des Unterwerts sind Massnahmen umzusetzen. 

7.12 Beschlussfassung 

pendent 

7.13 Auflageverfahren 

pendent  

 

35 Anhang 10: Mobilitätskonzept 19.02.2025 
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für Quartierpläne, es klärt Fragen des Städtebaus, des 
Frei- und Grünraums, der Nutzung, des Verkehrs, der 
Nachhaltigkeit und der Entwicklungsprozesse (Etap-
pierung). Der Masterplan, als Synthese der Resultate 
aus der Testplanung, soll den Weg für nachhaltige und 
zukünftige Entwicklungen im ehemaligen Gewerbege-
biet Neu Arlesheim behördenverbindlich aufzeigen.

1.3. Aufbau des Masterplans

Der Masterplan umfasst folgende Planungsbestand-
teile:

 - Planungsbericht (mit Anhang: Dienstbarkeiten &  
 Grundlasten)
 - Arrondierungsplan, Mst. 1:1000
 - Baufeldplan I, Mst. 1:1000
 - Baufeldplan II, Mst. 1:1000
 - Baufeldplan III, Mst. 1:1000
 - Schnitt AA und Schnitt BB, Mst. 1:1000
 - Frei- und Grünraumplan, Mst. 1:1000
 - Erschliessungsplan, Mst. 1:1000
 - Nutzungsplan, Mst. 1:1000 

1.4. Grundlagen des Masterplans

 - Testplanung Neu Arlesheim: Schlussbericht,  
 18.12.2018

 - Testplanung Neu Arlesheim: Abgabe Überarbei- 
 tung Testplanung von Christ & Gantenbein

 - Zonenreglement Siedlung Gemeinde Arlesheim,  
 Raumplanung Holzemer, 22.07.2017

 - Newsletter 01/2016 Bauinspektorat Kanton Ba- 
 sel-Landschaft

 - Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz  
 (RBV) Kanton Basel-Landschaft, Stand 01.01.2018

 - Raumplanungs- und Baugesetz (RBG), Kanton Ba- 
 sel-Landschaft, Stand 01.10.2018

 - Anhang zum RBG, Kanton Basel-Landschaft

 - Lärmschutz-Verordnung 814.41 (LSV), Bund,  
 Stand 01.04.2018

 - Brandschutzrichtlinie Brandschutzabstände Trag- 
 werke Brandabschnitte, VKF, 01.01.2017

 - GIS- Browser Kanton Basel-Landschaft

 - Wegleitung Bestimmung der Anzahl Abstellplätze  
 für Motorfahrzeuge und Velos/Mofas, Amt für  
 Raumplanung Kanton Basel-Landschaft, 2004

1. Einleitung

1.1. Auslöser der Planung

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Birstal zwi-
schen Aesch und dem Dreispitzareal zu einer zusam-
menhängenden Siedlung entwickelt. Seit der Jahrtau-
sendwende wächst der ökonomische Druck auf nicht 
entwickelte Siedlungsräume und Erholungsräume in 
einem Mass, der zu einer starken, wenn auch teilwei-
se unkontrollierten Urbanisierung führt. Um diesem 
Druck planerisch bewusst begegnen zu können und 
eine für die Landschaft qualitätsvolle und nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen, sind auf der Basis von öf-
fentlichen und privaten Initiativen zahlreiche Studien 
und Leitbilder erarbeitet und festgesetzt worden. Dazu 
gehört auch das Gebiet rund um den Bahnhof Dor-
nach-Arlesheim. Zusammen mit Dornach soll mit dem 
Verkehrsknoten Bahnhof Dornach-Arlesheim, ein zwei-
tes regionales Siedlungszentrum (neben dem Ortskern 
von Arlesheim) geschaffen werden.

Das zum Bahnhof nahegelegene Areal des Testpla-
nungsgebiets widerspricht mit der heutigen Gewer-
benutzung und den Nutzungsziffern den verabschie-
deten Leitbildern des Kantons Basel-Landschaft und 
der Gemeinde Arlesheim. Aufgrund dessen wurde das 
Areal im Rahmen der Ortsplanungsrevision in eine 
Zone mit Quartierplanpflicht umgezont. Im Hochhaus-
bericht Basel-Landschaft (Schlussbericht vom 25. Fe-
bruar 2014)1 wird das Areal ausserdem als Eignungs-
raum für Hochhäuser identifiziert und in dem durch die 
Steuergruppe RPLG 2016 verabschiedeten „Raumkon-
zept Birsstadt 2035“2 als Entwicklungsschwerpunkt 
erkannt.

Im Rahmen der Sondernutzungsplanung „Neu Arles-
heim“ soll als Basis für Quartierpläne ein Masterplan 
über alle Liegenschaften des Areals erarbeitet werden. 
Als Voraussetzung für die Erarbeitung eines Master-
plans wurde auf Basis eines Studienauftrags (SIA 143) 
eine Testplanung mit drei Teams aus Architekten, Ver-
kehrsplanern und Landschaftsarchitekten zur Auslo-
tung der städtebaulichen Möglichkeiten und Lösungen 
durchgeführt.

1.2. Ziel des Masterplans

Angesichts der Auseinandersetzung mit den räum-
lichen Voraussetzungen, den lokalen Rahmenbedin-
gungen und den übergeordneten Leitbildern sind Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie das Untersuchungsgebiet 
Neu Arlesheim städtebaulich zu entwickeln ist. Das 
Planungsinstrument Masterplan dient als Grundlage 

1 Schlussbericht Hochhauskonzept Basel-Landschaft, 
metron, 25.02.2014
2  Raumkonzept Birsstadt 2035, metron, van de wetering, 
17.02.2016 

EINLEITUNG
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ORGANISATION & ABLAUF DER PLANUNG

2. Organisation und Ablauf der Planung

2.1. Beteiligte

Der Masterplan wurde von der Planungsgemeinschaft Neu Arlesheim beauftragt. Die Ausarbeitung erfolgte 
durch Blauhut in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe3, namentlich mit:

Iris Martha Salathé-Rentzel Grundeigentümerin

Martha Magdalena Salathé-Brühweiler Grundeigentümerin

Maya Magdalena Austin-Salathé Grundeigentümerin

Rita Elisabeth Salathé  Grundeigentümerin

Jürg Geiger Grundeigentümer

Hans Ulrich Streit Grundeigentümer

Marc René Studer Grundeigentümer

André-René Aimé Sérieys  Grundeigentümer

Beatrice Sérieys-Heller Grundeigentümerin

Roger Hausammann Vertretung des Grundeigentümers Coop Mineraloel AG

Petra Graber-Brunella Grundeigentümerin

Max Karl Sutter Grundeigentümer

Christian Stephan Sutter Grundeigentümer

Jacqueline Bertha Tanner-Sutter Grundeigentümerin

Claudia Theresia Herlach-Sutter Grundeigentümerin

René Häner Leiter Raumplanung, Bau und Umwelt (RBU) Gemeinde Arlesheim

Daniel Wyss Gemeinderat, Hochbau und Planung, Gemeinde Arlesheim 

2.2. Planungsablauf

Die wesentlichen Schritte sind nachfolgend dargestellt*:

3 Vertreter der Grundeigentümerschaft

Juni 2017 bis September 2018 Testplanung mit drei interdisziplinären Teams nach SIA 143

November / Dezember 2018 Überarbeitung Testplanung durch Christ & Gantenbein

Dezember 2018 Genehmigung des Testplanungsresultats als Grundlage für den 
Masterplan

Dezember 2018 bis Februar 2019 Erarbeitung des Masterplans

Februar 2019 Genehmigung Masterplan durch die Steuergruppe

März 2019 Genehmigung Masterplan durch den Gemeinderat

März / April 2019 Informationsveranstaltung für alle Eigentümer in Neu Arlesheim

* Kursiv dargestellt sind Termine, die noch nicht endgültig festgelegt sind
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3. Ausgangslage

3.1. Lage

Das Gebiet der Testplanung liegt zwischen der Bahn-
linie Basel - Delémont bzw. Olten - Porrentruy im Os-
ten und der Birs im Westen, in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs Dornach-Arlesheim. Der Ortskern von 
Arlesheim befindet sich nordöstlich, im Süden liegt 
Dornach, das mit Arlesheim zusammengewachsen ist. 
Arlesheim liegt im Kanton Basel-Landschaft, Dornach 
gehört zum Kanton Solothurn.

Der engere Bearbeitungsperimeter liegt in einer Zone 
mit Quartierplanpflicht (ZQP) und umfasst ca. 19’110 
m2. Der Perimeter wird im Westen von der kantonalen 
Birseckstrasse, im Südosten vom Steinweg und im 
Nordosten von der Bahnhofstrasse begrenzt. (Abb. 2, 
rot umrandet)

Gegenüber der Bahnhofstrasse liegt der Quartierplan 
"Bahnhof Nord“, der den Quartierplan "Bahnhofsgebiet“ 
fortführt. Im Nordwesten liegt mit dem Quartierplan 
"Matte“ ein Gebiet mit einer Mischnutzung (Industrie 
und Wohnen). Der südliche Teil des übergeordneten 
städtebaulichen Betrachtungsperimeters liegt haupt-
sächlich in den Wohn- und Geschäftszonen WG3 und 
WG4. 

3.2. Eigentumsverhältnisse und Beteiligung

Das zu beplanende Areal umfasst eine Grundstücks-
fläche von 19'110 m2. Die Parzellierung des Gesamt-
areals ist teilweise sehr kleinteilig. Die Grundstücke 
sind im Eigentum von vierzehn Eigentümern, davon 
zwei Erbengemeinschaften, drei einfache Gesellschaf-
ten (nach OR 530), ein Miteigentum mit vier Miteigen-
tümern sowie zwei Unternehmungen. Einige Grund-
eigentümer beteiligen sich nicht am Planungsprozess 
und verzichten damit auf ihr Mitentwicklungsrecht. An 
ihre Stelle tritt die Gemeinde Arlesheim (siehe Tab. 1).

3.3. Städtebauliche Ausgangslage

In der Siedlungsstruktur können grob vier Bereiche im 
Perimeter identifiziert werden:
Die grossflächigen Parzellen 1139, 3651 und 4249 bil-
den zusammen die Mitte des Perimeters und gestalten 
den Hauptanteil des Strassenraums Bahnhofstrasse. 
Das Konglomerat von kleineren und grösseren Bauten, 
die von der Bahnhofstrasse aus Richtung Südwesten 
orientiert sind, dient je nach Funktion als Wohnbau, Ge-

AUSGANGSLAGE

räteschuppen, Lager oder Werkhaus. Die Bebauungs-
struktur wirkt zufällig und ist in seinen Zwischenräu-
men stark durchgrünt.

An der südwestlichen Spitze des Perimeters liegt die 
Parzelle 1147, die durch eine Tankstelle mit Shop be-
setzt ist und funktional auf die Bedürfnisse der Auto-
mobilisten ausgelegt ist. Die Gestaltung der Tankstelle 
samt Vordach sondert sich von der restlichen Bebau-
ungsstruktur der Nachbarschaft ab.

Der Bereich entlang der Birseckstrasse umfasst die 
Parzellen 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 5034, 5035, 
5038 und 5039. Die an der Kantonsstrasse orientierten 
Bauten dienen vorwiegend dem Wohnen – teilweise 
mit einem publikumsorientierten Dienstleistungsan-
gebot. Im Unterschied zur gegenüberliegenden Bebau-
ung der Kantonsstrasse sind die bestehenden Bauten 
nicht strassenbegleitend angeordnet, wodurch der 
Strassenraum seitens Neu Arlesheim die städtebau-
lich wirksame Fassung fehlt.

Die Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser entlang des 
Steinwegs auf den Parzellen 1148, 1307, 1412, 1506 
und 1507 sind durch einen eher privaten Charakter ge-
prägt, die mit der äquivalenten gegenüberliegenden 
Bebauung einen ruhigeren Strassenraum bilden, der 
sich zwischen die Neubauten am Bahnhof Dornach-Ar-
lesheim schiebt.

3.4. Bestandesanalyse

Die bestehenden Bauten sind in einem unterschiedlich 
guten Zustand:

Die Ein- und Mehrfamilienhäuser am Steinweg ma-
chen durchwegs einen gepflegten Eindruck und sind 
gut im Quartier eingegliedert. Auf Parzelle 1507 wurde 
erst vor kurzem ein Neubau erstellt.

Die Bebauung entlang der Birseckstrasse ist teilweise 
sanierungsbedürftig. Die Parzellen 5034 und 5035 sind 
unbebaut.  Auf Parzelle 1143 steht ein Gebäude, wel-
che Innen aufwändig für eine medizinische Nutzung 
ausgebaut ist.

Die zahlreichen Haupt- und Nebenbauten des Schrei-
nereibetriebs in der Mitte des Perimeters sind in unter-
schiedlich gutem Zustand und teilweise sanierungsbe-
dürftig. Die Parzelle 4249 ist unbebaut.

Die jüngste Etappe des Tankstellenbaus auf der Par-
zelle 1147 ist ca. 10 Jahre alt (Erweiterung).
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Abb. 1.: Flugaufnahme Birstal Richtung Norden: Im Vordergrund Aesch, der durchgehende Siedlungstreifen von Aesch bis 
Basel ist gut zu erkennen. (Quelle: Google Maps 3D, abgerufen 24. April 2017)

Abb. 2.: durchgrünte Mitte (Foto: Christ & Gantenbein) Abb. 3.: Steinweg (Foto: Christ & Gantenbein)
Innenliegende Grünflächen Steinweg
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Dichte bei. Aufgrund der Lage, Grösse und der guten 
Erschliessung eignet sich das Gebiet für eine verdich-
tete Bauweise. 

3.7. Nutzungsdurchmischung

Der Perimeter wird mehrheitlich für das Wohnen ge-
nutzt. Die Ein- und Mehrfamilienhäuser entlang des 
Steinwegs sind dabei von der Wohnqualität höher ein-
zustufen als die restliche Bebauung mit Wohnnutzung.

Die Gewerbenutzung konzentriert sich an der Birseck-
strasse von der südwestlichen Spitze des Perimeters 
Richtung Dornach mit der Coop-Tankstelle bis zum 
Kreisel. Verschiedene Dienstleistungen wie eine Beiz, 
eine Praxis und eine Töffliwerkstatt werden unter-
schiedlich gut genutzt. An der Bahnhofstrasse befin-
det sich die Adresse des Schreinereibetriebs, der die 
Mitte des Perimeters besetzt.

Der Tankstellenshop der Coop-Tankstelle bietet Güter 
des täglichen Lebens an und wird von den Bewohnern 
des Quartiers und den Autofahrern als 24 Stunden 
Shop ausgesprochen gut genutzt.

3.8. Naturgefahren

Der Perimeter liegt in der Gefahrenkarte für Erdbe-
ben des Kantons Basel-Landschaft in der Mikrozone 
"Pleistozän".

3.9.Nachhaltigkeit

Der Bestand weist heute keine erwähnenswerte Mass-
nahmen auf, die einer Zielsetzung der Nachhaltigkeit 
entsprechen.

3.5. Geltende gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Liegenschaften befinden sich innerhalb eines Peri-
meters, der im Rahmen der Ortsplanungsrevision4 in 
eine Zone mit Quartierplanpflicht umgezont worden 
ist. Im Rahmen der Sondernutzungsplanung „Neu Ar-
lesheim“ soll als Basis für Quartierpläne ein Master-
plan über alle Liegenschaften erarbeitet werden.

Mit der Genehmigung durch den Regierungsrat der 
Zone mit Quarterplanpflicht gilt für den ZQP Neu Arles-
heim Folgendes5:

• Das Gebiet soll der Wohn- und Geschäftsnutzung 
dienen. 

• Aufgrund der Lage, Grösse und der guten Er-
schliessung eignet sich das Gebiet für eine ver-
dichtete Bauweise. 

• Die Bebauung soll einen urbanen Charakter auf-
weisen und die städtebaulichen Qualitäten des 
Umfelds erhöhen. 

• Die Quartierplanung hat die Etappierbarkeit einer 
Entwicklung des gesamten Areals aufzuzeigen, 
so dass auch bei mehreren über einen längeren 
Zeitraum gestaffelten Entwicklungsschritten eine 
qualitativ hochstehende, harmonische Gesamtsi-
tuation sichergestellt wird, sowohl in den Entwick-
lungsphasen als auch im Endausbau.

Bei der Erarbeitung von mehreren Quartierplanungen 
sind diese vorab durch eine übergeordnete Planung 
(Masterplan) zu koordinieren, welche die wichtigsten 
Elemente der Quartierplanungen sowie die Schnittstel-
len zwischen den Quartierplanungen definiert. Diese 
Planung wird durch den Gemeinderat erlassen. Eine 
Testplanung nach SIA 143 ist qualitative Vorausset-
zung und Grundlage für die übergeordnete Planung.

3.6.Nutzungsdichte

Als Verkehrsknoten und attraktiver Wohnort ist Arles-
heim innerhalb der Birsstadt einem stetig steigenden 
Bevölkerungs- und Pendlerdruck ausgesetzt. Neu Ar-
lesheim bietet unter den gegebenen Voraussetzungen 
eine wertvolle zentrumsnahe Fläche ausserhalb des 
Altstadtkerns, die eine höhere Dichte6 verträgt und die 
Gemeinde entlasten könnte. Mit einer Dichte von ca. 
0.3 ist der Perimeter momentan stark unternutzt. Ins-
besondere die Mitte des Perimeters sowie Parzellen, 
die ungenutzt sind, tragen zur geringen bestehenden 

4 Die Ortsplanungsrevision ist vom Regierungsrat am 
04.07.2017 genehmigt worden.
5 §11.9 Zonenreglement: Zone mit Quartierplanpflicht: "Neu- 
Arlesheim"
6 "Wenn Verdichtung, dann dort.“ Daniel Wyss, Vertreter der 
Gemeinde Arlesheim

AUSGANGSLAGE
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Abb. 4: Bearbeitungsperimeter (Quelle: AV-Daten GIS BL / Pläne Quartierplanung Bahnhof Nord)
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EigentümerIn Beteiligung am Planungs-
prozess

Parzellen-Nr. Fläche in m2 % Anteil Peri-
meter

Salathé ja 3651 5'983 31.4

Brühweiler ja 1139 1'801 9.4

Müller Vertretung Gemeinde 1140, 5034 5038 1'019 5.3

Müller-Janssen Vertretung Gemeinde 1141, 5035, 5039 1'038 5.4

Wicki Vertretung Gemeinde 1144 673 3.5

Furrer Vertretung Gemeinde 1142 1'208 6.3

Friesenwinkel / Furrer Vertretung Gemeinde 1143 801 4.2

Sérieys ja 4249 851 4.5

Coop Mineraloel AG ja 1147 2'160 11.3

Frick Vertretung Gemeinde 1148 795 4.2

Metthez Vertretung Gemeinde 1307 1'034 5.4

Sutter ja 1412 492 2.6

Graber-Brunella ja 1506 505 2.6

Pauli / Krähemann Vertretung Gemeinde 1507 750 3.9

Total 19'110 100

Tab. 1: Eigentümer, Parzellen und Flächen in der zu bearbeitenden Zone für Quartierplanpflicht
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3.10. Erschliessung

3.10.1.Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die kantonale Hochleistungsstrasse A18 verbindet das 
Birstal zwischen Basel und La Chaux-de-Fonds an die 
gesamte Nordwestschweiz. 

Regional ist das Grundstück über die Ausfahrten Arles-
heim Industrie von Norden (Talstrasse) und Ausfahrt 
Rheinach Süd (Bruggstrasse) von Süden her erschlos-
sen. Lokal erschliesst die Birseckstrasse (kantonal) so-
wie die Bahnhofstrasse den Perimeter. An den beiden 
Kreiseln werden DTVs von ca. 10'000 bzw. ca. 18'000 
erreicht (siehe Abb. 5).

Bei der Ein- / Ausfahrt Reinach Süd ist das Verkehrs-
aufkommen ausgesprochen hoch (Grenze der Kapazi-
tät wird regelmässig überschritten).

Die Grundstücke auf dem Perimeter sind individuell 
direkt von den angrenzenden Strassen erreichbar. Von 
der Birseckstrasse her werden mittels sechs Ein- und 
Ausfahrten die Wohn/Gewerbe-Liegenschaften er-
schlossen. Die Erschliessung der Schreinerei führt 
über die zwei Einfahrten von der Bahnhofstrasse her. 
Entlang des Steinwegs sind die sechs Parzellen direkt 
von der Strasse her angebunden.

Für Gelegenheitsfahrer gibt es beim Bahnhof Dor-
nach-Arlesheim ein Car-Sharing Standort (mobility).

3.10.2. Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Mit der Mobilitätsdrehscheibe Dornach-Arlesheim, die 
das Tram, Busse sowie den Zug bedient, wie auch der 
Tramstation Stollenrain in unmittelbarer Nähe, ist das 
Areal auf der Nord-Süd Achse mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut erschlossen. Das Zentrum von Basel 
ist mit dem Tram in rund 30 Minuten erreichbar, mit 
dem Zug in 10 Minuten. Die S3 verbindet Dornach-Ar-
lesheim direkt mit Basel und Olten, gegen Westen mit 
dem Jura (Porrentruy). Das Tram fährt wochentags in 
Abständen von 8 Minuten, der Zug in Abständen von 
30 Minuten. Die Ost-West Achse wird Richtung Rei-
nach von einem Bus bedient, weitere Ortschaften auf 
der gegenüberliegenden Seite der Birs sind nur mit 
Umsteigen zu erreichen. Die Busverbindung auf der 
Ost-West-Achse stösst an Kapazitätsgrenzen und soll 
in Zukunft ausgebaut werden. 

3.10.3 Langsamverkehr (LV)

Die Topographie des Birstals bringt optimale Vorrau-
setzungen für den Langsamverkehr mit, Naherho-
lungsgebiete wie die Reinacher Heide oder Sehenswür-
digkeiten in der unmittelbaren Umgebung sind schnell 
erreichbar. Für Velofahrer fehlen in der Siedlungsstruk-
tur des Birstals durchgängige Velowege, jedoch möch-
ten die Gemeinden in der Birsstadt überkommunal die 
Lücken schliessen um den MIV zusätzlich zu entlasten 
und das Velowegnetz zu verbessern.
Im Zuge des Ausbaus der Velowege soll die Birsstadt 
mit zusätzlichen Wegen und Überquerungsmöglichkei-
ten über die Birs für den Fussgänger optimiert werden.

Das Areal trennt heute durch seine Überbauungs-
struktur sowie den kleinteiligen Parzellen mit Ein- bzw. 
Mehrfamilienhäusern den Bahnhof Dornach-Arlesheim 
von der Birseckstrasse. Es mangelt an einer direkte-
ren Anbindung des Areals zum Bahnhof sowie an der 
Durchlässigkeit für Fussgänger oder Velofahrer, von 
der Birseckstrasse (kantonale Radroute) her. 

3.11. Parkierung

Im gesamten Perimeter befinden sich ausschliesslich 
Oberflächenparkplätze für Besucher, Kunden und Be-
wohner (Nutzer). Unterirdische Einstellplätze sind kei-
ne vorhanden.

Die Parzelle 1147 (Coop-Tankstelle) ist auf Automo-
bilisten ausgelegt und weist eine Vielzahl an Kunden-
parkplätzen auf.

Die Parzelle 1143 Herzpraxis Birseck hat neben Kun-
denparkplätzen und Parkplätzen für die Bewohner, 
ausserdem einen Notfallparkplatz.

Die Bebauung vom Steinweg folgt der Logik des Ein- 
und Mehrfamilienhauses – oft mit Garagen als Ein-
stellbauten für die PKWs.

Auf Parzelle 5034 befindet sich eine grössere Par-
kierungsfläche für die Motorfahrzeugwerkstatt

3.12. Lärm

Aufgrund der geforderten Mischnutzung, des Stras-
senlärms der Kantonsstrasse und insbesondere der 
Tankstellennutzung soll im weiteren Verlauf der Pla-
nung überprüft werden, ob das Gebiet Neu Arlesheim 
nicht der Lärmempfindlichkeitsstufe ES III zuzuweisen 
ist.

Laut Lärmschutz-Verordnung7 (LSV) (Stand 
01.04.2018) gilt für ES III Folgendes:

"..Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen mäs-
sig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in 
Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Land-
wirtschaftszonen.."

Beispiele für wenig störende Betriebe (ES III) sind 
Handwerksbetriebe, Handelsbetriebe, kulturelle Ein-
richtungen (z. B. Kino, Museum), Musiklokale oder 
Tankstellen8.

Da die Grenzwerte für Strassenemissionen der LSV 
heute teilweise überschritten werden (§15 LSV sowie 
Tab.2), muss der Handlungsbedarf mit dem Kanton 
besprochen werden.

Die Lärmepfindlichkeitsstufe ist im weiteren Verlauf 
der Planung, in den Quartierplänen, festzulegen.

7 Lärmschutz-Verordnung 814.41, Bund
8  Zuordnung Lärmempfindlichkeitsstufen, Dokument des 
Amts für Raumplanung und der Bau und Umweltschutzdi-
rektion Kanton Basel-Landschaft, April 2018
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Emissi-
onsart

Datum 
Messung

Mess-
ort 
(Linien-
quelle)

DTV Lre 
Tag

Lre 
Nacht

Lr* 
nach 
Abzug 
Tag

Lr* 
nach 
Abzug 
Nacht

Grenz-
wert Lr 
Tag (ES 
III)

Grenz-
wert Lr 
Nacht 
(ES III)

Alarm-
wert Lr 
Tag (ES 
III)

Alarm-
wert Lr 
Nacht 
(ES III)

Grenz-
wert Lr 
Tag (ES 
II)

Grenz-
wert Lr 
Nacht 
(ES II)

Alarm-
wert Lr 
Tag (ES 
II)

Alarm-
wert Lr 
Nacht 
(ES II)

Strasse 30.08.18 B01 10'800 76.5 69.0 66.5 59.0 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B02 10'800 76.5 69.0 66.5 59.0 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B03 10'800 76.5 69.0 65.0 57.5 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B04 10'800 76.5 69.0 65.0 57.5 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B05 10'800 77.5 70.0 66.0 58.5 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B06 10'800 78.5 71.0 67.0 59.5 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Strasse 30.08.18 B07 10'800 78.5 71.0 67.0 59.5 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Tram 31.07.18 Tr1 285 65.8 58.2 - - - - - - - - - -

Bahn 2015 Zg1 - 68.1 55.0 - - 65.0 55.0 70.0 65.0 60.0 50.0 70.0 65.0

Emissionskataster 2015

Haltestellen Text

Haltestellen

Verkehrslinien

Wanderrouten

Zählstellen Mfz

Tempo-30-Zonen

Begegnungszonen

DTV: 9'200

DTV: 18'100

Autobahnausfahrt
DTV: 12'100

Autobahnausfahrt
DTV: 7'600 Richtung Basel Stadt

Richtung 
Basel Stadt

Richtung Delemont

Neu 
Arlesheim

B01

B02

B03

B04

B05

B06
B07

Zg1
Tr1

Autobahn A18

*Lr = Lre - (10 x log(Distanz Linienquelle - Fassade))

Abb. 5: Erschliessung Umgebung | 
Quelle : GIS BL

Tab. 2:  Übersicht Lärmemissionen Birseckstrasse (Quelle: LSV, GIS BL)

















































































http://www.vogelglas.info/


http://www.vogelwarte.ch/bauen-und-voegel.html
http://www.vogelwarte.ch/bauen-und-voegel.html
http://www.bauen-tiere.ch/index_22.htm






https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/umweltschutz-energie/energie/publikationen/downloads/textbausteine-energie-quartierplanungen-bl.pdf/@@download/file/textbausteine_energie_quartierplanungen_bl.pdf




https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/ortsplanung/vorpruefung/downloads/allgemeine-bedingungen-vp.pdf







































































































